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Fachförderrichtlinie Anpassung von Wohnraum 
an Belange von Menschen mit  

Mobilitätseinschränkungen in der Stadt Leipzig 
(Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung)

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig beschloss auf ihrer Sitzung 
vom 21.07.2021 die Fachförderrichtlinie Anpassung von Wohnraum 
an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in der 
Stadt Leipzig (Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung) mit Be-
schluss Nr. VII-DS-02572.

1. Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
städtische Zuwendungen  zur Anpassung von Wohnraum für Men-
schen mit Mobilitätseinschränkungen. 
Ziel ist eine Ergänzung des Landesprogrammes nach der Richtlinie 
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Förderung der 
Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen (RL Wohnraumanpassung – RL WRA) vom 17. Mai 
2017 durch eine städtische Fachförderung. 
Gefördert wird danach die Anpassung von Wohnraum zur Miete und 
selbstgenutztem Wohnraum des Wohneigentümers an den Bedarf des 
gegenwärtigen Bewohners mit Einschränkungen der Mobilität inner-
halb des Wohnraums oder seines mit ihm lebenden Angehörigen mit 
Einschränkungen der Mobilität innerhalb des Wohnraums. Diesen soll
hierdurch die Nutzung des von ihnen bewohnten Wohnraums ermög-
licht werden, insbesondere, wenn dies ohne einen entsprechenden 
Umbau nicht mehr möglich wäre.
Entsprechendes gilt für zukünftige Mieter, wenn ein entsprechender 
Mietvertrag bereits vorliegt. 
Die Höhe der Zuwendung des Landes beträgt 80 Prozent der unmittelbar 
für die förderfähigen Maßnahmen entstandenen Ausgaben einschließ-
lich der Baunebenkosten, maximal 8.000 Euro; für das Herstellen von 
barrierefreien Wohnraum für Rollstuhlfahrer gemäß DIN 18040-2 mit 
dem Kennzeichen „R“ maximal 20.000 Euro.
Die Stadt Leipzig gewährt auf Grundlage dieser Fachförderrichtlinie 
Zuwendungen als nicht rückzahlbare Leistungen als Ergänzungsför-
derung über den verbleibenden Eigenanteil, sofern der Zuwendungs-
empfänger nicht selbst oder als Mitglied einer Bedarfsgemeinschaft 
Bezieher von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder nach dem Dritten oder 
Vierten Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Sozialhilfe) oder 
als Mitglied eines Wohngeldhaushaltes Bezieher von Leistungen nach 
dem Wohngeldgesetz ist.
Es handelt sich um freiwillige Leistungen, die im berechtigten Interesse 
der Stadt liegen. 
Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung einer Zuwen-
dung besteht nicht.
Die städtischen Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haus-
halt bereitgestellten Mittel gewährt werden.

2. Grundlagen der Förderung
Für die Gewährung einer Zuwendung gelten die folgenden Rechts-
grundlagen: 
• Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 

an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie), Beschluss Nr. VI-DS-01241-NF-05 der Ratsversammlung 
vom 18.05.2016

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030 (INSEK)
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) 
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächs-
KomKBVO) 

• Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur För-
derung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen 

mit Mobilitätseinschränkungen (RL WRA) 
• Sächsische Einkommensgrenzen-Verordnung (SächsEinkGrenzVO) 
• Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG) 
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Abgabenordnung (AO) 
• Umsatzsteuergesetz (UStG) 
in der jeweils geltenden Fassung sowie die einschlägigen Beschlüsse 
der Ratsversammlung.

3. Zuwendungszweck
Die Stadt Leipzig gewährt Zuwendungsempfängern gemäß RL Wohn-
raumanpassung einen
Zuschuss in Höhe des verbleibenden Eigenanteils. Von einer Förderung 
ausgeschlossen sind Zuwendungsempfänger, deren Eigenanteil bereits 
über die Landesrichtlinie oder durch
Leistungen Dritter wie Kranken-/ Pflege-/ Unfallkassen, Versicherun-
gen, Rentenversicherungsträger etc. übernommen wird. 

4. Zuwendungsempfänger 
Zuwendungsempfänger sind Privatpersonen. In diesem Sinne sind 
sie Eigentümer einer selbstgenutzten Wohnung oder eines selbstge-
nutzten Einfamilienhauses oder der gegenwärtige oder zukünftige, 
bereits vertraglich gebundene Mieter einer Wohnung oder eines Ein-
familienhauses in Leipzig, deren Einkommen  die in der Sächsischen 
Einkommensgrenzen-Verordnung (SächsEinkGrenzVO), §1, in der 
jeweils aktuellen Fassung benannten Einkommensgrenzen nicht um 
mehr als 10 Prozent überschreitet. Soweit das zu berücksichtigende Ein-
kommen die Einkommensgrenzen um mehr als 10 Prozent übersteigt, 
wird das überschreitende Einkommen auf die Zuwendung angerechnet. 

5. Zuwendungsvoraussetzungen
Eine Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:
• ein Bewilligungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank über eine 

Zuwendung gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums des Innern zur Förderung der Anpassung von Wohnraum 
an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (RL 
Wohnraumanpassung) vorliegt, 

• an der Realisierung der Maßnahme ein erhebliches Interesse der 
Stadt Leipzig besteht und das Vorhaben ohne die Zuwendung nicht 
oder nicht im notwendigen Umfang durchgeführt werden kann,

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit gesichert ist.

Zuwendungen werden grundsätzlich nur für kassenmäßige Auszah-
lungen im Haushaltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen 
darf die Zuwendung auch für Rechnungen verwendet werden, deren 
zugrundeliegende Leistung im Haushaltsjahr erbracht wurde und die 
bis zum 15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegan-
gen sind (Poststempel).

6. Zuwendungs- und Finanzierungsart
Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung vergibt Zuwendun-
gen ausschließlich im Rahmen der Projektförderung zur Deckung des 
Eigenanteils des Zuwendungsempfängers für einzelne zeitlich und 
inhaltlich abgegrenzte Vorhaben nach der RL Wohnraumanpassung.
Die Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung und ist auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. Der Zuschuss entspricht dabei dem Eigenanteil 
in Höhe von 20 Prozent der unmittelbar für die förderfähigen Maß-
nahmen entstandenen Ausgaben einschließlich der Baunebenkosten, 
maximal 2.000 Euro; für das Herstellen von barrierefreiem Wohnraum 
für Rollstuhlfahrer gemäß DIN 18040-2 mit dem Kennzeichen „R“ 
maximal 5.000 Euro. Über die Gewährung der städtischen Zuwen-
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dung entscheidet das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
im Einzelfall nach pflichtgemäßen Ermessen.

7. Antragsverfahren
7.1 Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag 
hin gewährt. Die Antragstellung erfolgt beim Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung mittels des zur Verfügung gestellten Formulars 
(Anlage 1):
  Stadt Leipzig
  Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung 
  Abteilung Wohnungsbau
  Technisches Rathaus
  Prager Straße 118-136
  04317 Leipzig
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
• Bewilligungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank über die Zu-

wendung gemäß RL Wohnraumanpassung
• Bescheinigung des Sozialamtes, dass das Einkommen des Antrag-

stellers die Einkommensgrenzen gemäß aktuell gültiger Sächsischer 
Einkommensgrenzen-Verordnung nicht um mehr als 10 Prozent 
überschreitet oder eine Bescheinigung über die Höhe des anzu-
rechnenden Einkommens, welches die Einkommensgrenze gemäß 
Ziffer 4 dieser Fachförderrichtlinie überschreitet.

Die Bescheinigung zum Einkommen ist zu beantragen bei:
  Stadt Leipzig
  Sozialamt, Abteilung Soziale Wohnhilfen
  Prager Straße 21
  04103 Leipzig
Die zu verwendenden Formulare werden in elektronischer Form 
bereitgestellt und können unter folgender Adresse www.leipzig.de 
heruntergeladen werden. 

7.2 Antragsfristen
Anträge nach dieser Fachförderrichtlinie können jederzeit im laufen-
den Haushaltsjahr gestellt werden. Sie sollen zeitnah nach Erhalt des 
Bewilligungsbescheids der Sächsischen Aufbaubank (SAB) bei der 
Stadt eingereicht werden.

7.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Abweichend von Ziffer 6.4.1 der Zuwendungsrichtlinie der Stadt ist 
ein vorzeitiger Maßnahmebeginn zugelassen, sobald der Bewilligungs-
bescheid der SAB über die Landesförderung rechtskräftig geworden ist. 
Der Antragsteller muss mit dem Beginn des Vorhabens nicht warten, 
bis die Zuwendungsentscheidung mittels Zuwendungsbescheid durch 
das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung getroffen wurde. Die 
generelle Zulassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns begründet 
jedoch keinen Rechtsanspruch auf eine spätere Zuwendung.
Die jetzige Änderung der städtischen Fachförderrichtlinie Wohnraum-
anpassung soll bereits für Anträge Anwendung finden, für die der 
Bewilligungsbescheid der SAB nach dem 01.01.2021 erteilt worden ist.

8. Bewilligungsverfahren
Über die Gewährung von Zuwendungen entscheidet das Amt für 
Wohnungsbau und Stadterneuerung nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Zu-
wendungsbescheid. Sofern erforderlich, wird der Antragsteller ent-
sprechend angehört. Bringt der Antragsteller als notwendig erachtete 
Unterlagen oder Informationen nicht innerhalb einer durch das Amt 
für Wohnungsbau und Stadterneuerung bestimmten Frist bei, ist eine 
Gewährung der Zuwendung nicht möglich. Infolgedessen wird der 
Antrag mittels Bescheid abgelehnt.
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechtskräf-
tiger Haushalt vor, werden Zuwendungen vorläufig gewährt, um 
eine bedarfsgerechte Bereitstellung an die Zuwendungsempfänger 
zu ermöglichen. Hierzu ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid.
Nach Rechtskraft des Haushalts wird die vorläufige in eine endgültige 
Bewilligung umgewandelt.

9. Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft (Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides angefordert und aus-
gezahlt werden. Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf 
die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Anlage 2), führt dies zur vorzeitigen 

Bestandskraft des Zuwendungsbescheides.
Die Anforderung der Zuwendung bzw. eines Teilbetrages muss die 
zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme oder nach 
Baufortschritt nur unter Vorlage des durch die SAB bestätigten Aus-
zahlungsantrags.

10. Nachweisverfahren
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der Zuwendungsempfänger dem Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung unaufgefordert umgehend nach Erhalt eine 
Kopie des von der SAB ausgestellten Prüfungsvermerks zum Ver-
wendungsnachweis vor. Ein gesonderter Verwendungsnachweis ist 
nicht zu erbringen.

11. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Amt für Wohnungs-
bau und Stadterneuerung  unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn
• er weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen Stellen 

beantragt oder von ihnen erhält,
• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 

der Finanzierung ergibt,
• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 

Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 

Auszahlung verbraucht werden können,
• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-

bungen gibt.

12. Rückforderung
Das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung kann einen Zu-
wendungsbescheid mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz 
oder teilweise zurücknehmen oder widerrufen und die Zuwendung, 
auch wenn sie bereits verwendet worden ist, zurückfordern. Die zu 
erstattende Leistung wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 

Finanzierung eingetreten ist (auflösende Bedingung).
• der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch 

Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegenüber 
der Verwaltung nicht rechtzeitig und vollständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird,

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.

13. Veröffentlichung im Zuwendungsbericht
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwendungen 
der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Der 
Zuwendungsempfänger wird mit Antragstellung über die beabsichtigte 
Veröffentlichung informiert und erklärt mit der Unterschrift zum An-
trag sein Einverständnis zur Veröffentlichung.

14. Inkrafttreten
Die jetzige Neufassung der Fachförderrichtlinie Anpassung von 
Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
in der Stadt Leipzig (Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung) tritt 
mit Beschlussfassung der Ratsversammlung in Kraft und setzt damit 
die Neufassung der Fachförderrichtlinie Anpassung von Wohnraum 
an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen in der Stadt 
Leipzig (Fachförderrichtlinie Wohnraumanpassung) vom 27.06.2019, 
VI-DS-07031 außer Kraft. Sie wird im Leipziger Amtsblatt sowie auf 
der Homepage der Stadt Leipzig veröffentlicht. ■

Leipzig, 22.07.2021
In Vertretung

Torsten Bonew
Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen

http://www.leipzig.de
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Für die Sitzung des Verwaltungsausschusses am 08.09.2021, 
17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 262, Sitzungssaal des Stadtrates,
entnehmen Sie die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung bitte 
dem E-Amtsblatt am 04.09.2021 ■

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
27.07.2021 um 18.00 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, 
Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung,    
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Vergabe  Brauchtumsmittel 2021

Ortschaftsrat Miltitz
27.07.2021 um 18.30 Uhr im Heimatverein Miltitz, An der Alten Post 
1, 04205 Leipzig
 - Eröffung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Sitzungsprotokolls vom 8.6.2021
 - Vorbesprechung und Vorschläge für Kleininvestitionen in Miltitz
 - Besprechung: Bolzplatz
 - Anfragen der Bürger und der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Burghausen
27.07.2021 um 19.00 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemein-
deamts Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln 
 - Bürgerfragen
 - Sonstiges ■

(Änderungen vorbehalten)

Stadtbezirksbeirat Südost
27.07.2021, 18:30 Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung und Tagesordnung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/
stadtbezirksbeirat-suedost
-  Anträge zum Stadtbezirksbudget 
Sondersitzung Stadtbezirksbeirat Nord
03.08.2021, 17:30 Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung und Tagesordnung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/
stadtbezirksbeirat-nord
-  Anträge zum Stadtbezirksbudget
Sondersitzung Stadtbezirksbeirat Ost
04.08.2021, 18:00 Uhr – Videokonferenz 
Link zur Sitzung und Tagesordnung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/
stadtbezirksbeirat-ost  
-  Anträge zum Stadtbezirksbudget
Sondersitzung Stadtbezirksbeirat Mitte
05.08.2021, 18:00 Uhr – Videokonferenz
Link zur Sitzung und Tagesordnung: www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/
stadtbezirksbeirat-mitte  
- Anträge zum Stadtbezirksbudget

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung informiert über 
Änderungen der Öffnungszeiten Abteilung Liegenschaftskataster, 
Sachgebiet Logistik-Verkauf, ab 01.08.2021

 Dienstag  09:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
 Donnerstag  09:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr. ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Veränderte Öffnungszeiten im  
Liegenschaftskataster ab August

Die Stadt Leipzig hat mit Bestallungsurkunde vom 20.07.2021 gemäß 
Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) eine Miteigentümerin zur gesetzlichen Vertreterin für die 
unbekannten Erben des im Grundbuch eingetragenen Miteigen-
tümers Friedrich Max Tränkner sowie für Frau Cecilie Vollmann 
geb. Bach unbekannten Aufenthaltes (als Erbin des im Grundbuch 
eingetragenen Miteigentümers Johannes Alexander Vollmann) am 
Grundstück Lützowstraße, Gemarkung Gohlis, Blatt 968, Flurstück 
172/d, bestallt (Aktenzeichen: 21.31/ric/600391; ausstellende Stelle: 
Dezernat Finanzen, Stadtkasse, Sachgebiet „Gesetzliche Vertretung 
– laufende Verfahren“).
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 04109 
Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: 

Bestallung eines gesetzlichen Vertreters am  
Grundstück Lützowstraße, Flurstück 172/d

Stadtkasse, Abteilung Amt zur Regelung offener Vermögensfragen/
Gesetzliche Vertretung, Sachgebiet Gesetzliche Vertretung, Otto-
Schill-Straße 2 – Eingang über Bürgeramt) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer 
Form nach dem Vertrauensdienstegesetz unter gesetzliche.ver-
tretung@leipzig.de oder mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Betroffene können die Bestallungsurkunde bei der vorgenannten 
Behörde, Otto-Schill-Straße 2, 04109 Leipzig (Eingang über Bürger-
amt) einsehen, Auskunft verlangen und Rechte unter Beachtung der 
oben genannten Rechtsbehelfsbelehrung geltend machen. Für die 
Einlegung eines Widerspruchs zur Niederschrift sowie zur Einsicht-
nahme/Auskunft beachten Sie bitte folgenden Hinweis: Besuche der 
Stadtkasse sind bis auf Weiteres nur nach einer Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 0341-1 23 32 49 möglich. ■

http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-suedost 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-ost   
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-ost   
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-mitte
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-mitte
mailto:gesetzliche.vertretung%40leipzig.de?subject=
mailto:gesetzliche.vertretung%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Auf der Grundlage des § 4, Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 09.03.2018 in der Fassung vom 
16.12.2020 und des § 25 Absatz 2 und 3 des Schulgesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsSchulG) vom 27.09.2018 in der Fassung vom 
17.12.2020 ändert die Ratsversammlung der Stadt Leipzig die Satzung 
der Stadt Leipzig zur Festlegung der Schulbezirksgrenzen der Grund-
schulen vom 26.06.2019 (VI-DS-08053) wie folgt:

§ 1
In der Liste der Einzelschulbezirke erfolgen Korrekturen in der ver-
balen Beschreibung. Doppelte oder ungenaue Zuordnungen werden 
im Wortlaut angepasst. Die geänderte Liste der Einzelschulbezirke 
entsprechend Anlage 2.1 gilt zum 01.08.2021 (Beginn des Schuljahres 
2021/22). 

§ 2
Ab der Neuaufnahme für die Anmeldungen ab Schuljahr 2022/2023 
ab 01.08.2022 entfallen folgende Schulen aus der Liste der Einzelschul-
bezirke entsprechend der Anlage 2.3:
• 31. Schule
• Heinrich-Mann-Schule
• Schule Gundorf
• Schule Böhlitz-Ehrenberg

§ 3
In der Liste der gemeinsamen Schulbezirke erfolgen Korrekturen in 
der verbalen Beschreibung. Doppelte oder ungenaue Zuordnungen 

werden im Wortlaut angepasst. Die geänderte Liste der gemeinsamen 
Schulbezirke entsprechend Anlage 2.2 gilt ab den Schuljahr 2021/22, 
ab 01.08.2021. 

§ 4
Ab der Neuaufnahme für die Schulanmeldungen ab Schuljahr 
2022/2023 ab 01.08.2022 wird die Liste der gemeinsamen Schulbezirke 
durch folgende gemeinsame Schulbezirke entsprechend der Anlage 
2.4 ergänzt:
• SO7 31. Schule, Thierschstraße 5     

  Heinrich-Mann-Schule, Schwarzenbergweg 4
• SW7  Schule Gundorf, Leipziger Straße 210
   Schule Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine-Straße 64

§ 5
§ 1 und § 3 gelten ab 01.08.2021 ab dem Schuljahr 2021/2022.
§ 2 und § 4 gelten für die Neuaufnahmen der Schulanmeldungen ab 
dem 01.08.2022 ab dem Schuljahr 2022/23. 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. ■

Leipzig, 22.07.2021
In Vertretung

Torsten Bonew
Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen

Dritte Satzung zur Änderung der Satzung  
der Schulbezirke der Grundschulen der  

Stadt Leipzig vom 29.04.2020 

Stadtbezirk Nordost
Clara-Wieck-Schule, Stöckelstraße 45:
Bahn nördl. bis Mockauer Straße, Mockauer Straße (beidseitige Haus-
nummern) nördl. bis Ecke Dortmunder Straße, Mockauer Straße (östl. 
Hausnummern) bis Friedrichshafner Straße, Friedrichshafner Straße 
(beidseitige Hausnummern) südl. bis Kleeweg, Kleeweg (beidseitige 
Hausnummern) östl. bis Zu den Gärten, Zu den Gärten (beidseitige 
Hausnummern) östl. bis Parthe, Parthe nördl. bis Verlängerung Heiter-
blickstraße, Verlängerung Heiterblickstraße bis Abtnaundorfer Straße, 
Abtnaundorfer Straße (ohne Hausnummern) südl. bis Gorkistraße, 
Gorkistraße (westl. Hausnummern) südwestl. bis Stannebeinplatz, 
Stannebeinplatz (nördl. Hausnummern) südl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze westl. bis Am Gothischen Bad, Am Gothischen Bad 
(beidseitige Hausnummern) westl. bis Rackwitzer Straße, Rackwitzer 
Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Bahn.

Astrid-Lindgren-Schule, Volksgartenstraße 16:
Gorkistraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Abtnaundorfer Straße, 
Abtnaundorfer Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Heiter-
blickstraße, Heiterblickstraße (ohne Hausnummern) östl. bis Bahn, Bahn 
südl. bis Torgauer Straße, Torgauer Straße (nordwestl. Hausnummer) 
südl. bis Bahn, Bahn westl. bis Stannebeinplatz, Stannebeinplatz (südl. 
Hausnummern) nordöstl. bis Gorkistraße

Stadtbezirk Ost
Schule Mölkau, Schulstraße 8:
Goetheweg (beidseitige Hausnummern) nördl., Verlauf Ortsteilgrenze 
Mölkau (beidseitige Hausnummern) östl., südl., westl., nördl. bis Pom-
mernstraße, Pommernstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis 

Dudweiler Straße, Dudweiler Straße (beidseitige Hausnummern) westl. 
bis Sulzbacher Straße, Sulzbacher Straße (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Neunkirchener Straße, Neunkirchener Straße (beidseitige 
Hausnummern) östl. bis Pommernstraße, Pommernstraße (beidseitige 
Hausnummern) nördl. bis Zweinaundorfer Straße, Zweinaundorfer 
Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Hans-Sachs-Straße, 
Hans-Sachs-Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Linie über 
Pflaumenallee östlich bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitige 
Hausnummern) östl. bis Goetheweg.

Christoph-Arnold-Schule, Gaswerksweg 1:
Riesaer Straße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Wildbuschweg, 
Wildbuschweg (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Am Sommerfeld, 
Am Sommerfeld (ohne Hausnummern) östlich bis Höhe Autobahn A 
14, nördl. entlang an der Autobahn A 14 bis Stadtgrenze, Verlauf der 
Stadtgrenze südl. bis Stadtbezirksgrenze/Kleinpösnaer Straße, Ver-
lauf der Stadtbezirksgrenze nördl. (ohne Hausnummern), westl. (ohne 
Hausnummern) bis Ortsteilgrenze/Hommelweg, Hommelweg (ohne 
Hausnummern) nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (ohne Haus-
ummern) östl., nördl. bis Riesaer Straße

Stadtbezirk Südost
31. Schule, Thierschstraße 5:
Höltystraße (nördl. Hausnummern) westl. bis Gorbitzer Straße, Gorbitzer 
Straße (ohne Hausnummern) westl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirks-
grenze nördl. bis Connewitzer Straße/Probstheidaer Straße, nordöstl. Linie 
bis Paulinerweg, Paulinerweg (ohne Hausnummern) nordöstl. bis Naunhofer 
Straße, Naunhofer Straße (ohne Hausnummern) südöstl. bis Augustinerstra-
ße, Augustinerstraße (ohne Hausnummern) südlich bis Ortsteilgrenze, Ver-
lauf Ortsteilgrenze östl., südl., westl. (ohne Hausnummern) bis Höltystraße

Anlage 2.1 Liste der Einzelschulbezirke zum 01.08.2021
(Beginn des Schuljahres 2021/2022)
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(beidseitige Hausnummern) südöstl. bis Am langen Felde, Georg-
Schwarz-Straße (südwestl. Hausnummern) südöstl. bis Prießnitzstraße, 
Prießnitzstraße (nördl. Hausnummern) südwestl. bis Rosenmüller-
straße, Rosenmüllerstraße nordwestl. bis An der Streuobstwiese, An 
der Streuobstwiese (nördl. Hausnummern) nordwestl. bis Am langen 
Felde, Am langen Felde (westl. Hausnummern) südl. bis Franz-Flem-
ming-Straße, Franz-Flemming-Straße (westl. Hausnummern) südöstl. 
bis Merseburger Straße.

Schule Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine-Straße 64:
Am Ritterschlößchen (beidseitige Hausnummern) südwestl. bis Heinrich-
Heine-Straße, Heinrich-Heine-Straße (beidseitige Hausnummern) süd-
westl. bis Ortsteilgrenze, Verlauf Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern) 
südl. bis Ludwig-Hupfeld-Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße (ohne Haus-
nummern) südl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitige Haus-
nummern) westlich bis Schönauer Landstraße, Schönauer Landstraße 
(östl. Hausnummern) nördl. bis Leipziger Straße, Leipziger Straße (nördl. 
Hausnummern) westl. bis Forstweg, Forstweg (ohne Hausnummern) 
nördl. bis Alte Luppe, Alte Luppe westl. bis Rote Luppe, Rote Luppe 
nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze östl. bis Ortsteilgrenze 
Böhlitz-Ehrenberg, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummerb) südl. bis 
Am Sportpark, Am Sportpark (beidseitige Hausnummern) östl. bis Am 
Ritterschlößchen.

Schule Gundorf, Leipziger Straße 210:
Saale-Leipzig-Kanal westl. bis Stadtgrenze nördl. bis Stadtbezirks-
grenze, Stadtbezirksgrenze westlich bis Rote Luppe, Rote Luppe südl. 
bis Alte Luppe/Forstweg, Forstweg (beidseitige Hausnummern) südl. 
bis Leipziger Straße, Leipziger Straße (südl. Hausnummern) östlich bis 
Schönauer Landstraße, Schönauer Landstraße (westl. Hausnummern) 
südl. bis Merseburger Straße, Merseburger Straße (ohne Hausnummern), 
westl. bis Saale-Leipzig-Kanal.

Schule Rückmarsdorf, An der Friedenseiche 4:
Saale-Leipzig-Kanal östl. bis Merseburger Straße, Merseburger Straße 
(beidseitige Hausnummern) östl. bis Schönauer Landstraße, Schönauer 
Landstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze 
(ohne Hausnummern) östlich bis Kreuzung L.-Hupfeld-Straße/Merse-
burger Straße, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) südwestl. bis 
Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze (beidseitige Hausnummern) 
südwestl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze nördl. bis Saale-Leipzig-Kanal.

Stadtbezirk Nordwest
Schule Stahmeln, Windmühlenweg 4:
Kreuzung Rittergutsstraße/G.-Esche-Straße nördl. bis Auenseestraße, 
Auenseestraße (westl. Hausnummern) nördl. bis G.-Schumann-Straße, 
G.-Schumann-Straße (südl. Hausnummern) westl. bis Ortsteilgrenze 
Wahren, Ortsteilgrenze (westliche Hausnummern) nördlich bis Ortsteil-
grenze Lindenthal, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) nördlich 
bis Stadtgrenze, Stadtgrenze westl., Stadtgrenze südl. bis Stadtbezirks-
grenze, Stadtbezirksgrenze östl. bis G.-Esche-Straße, G.-Esche-Straße 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Kreuzung Rittergutsstraße 

Alfred-Kästner-Schule, Gartenwinkel 30:
Straße der 53 (ohne Hausnummern) nördl. bis Orteilgrenze, Ortsteil-
grenze (ohne Hausnummern) nördl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze östl. 
bis Delitzscher Landstraße, Delitzscher Landstraße (ohne Hausnum-
mern) südl. bis Stadtbezirksgrenze, Verlauf der Stadtbezirksgrenze 
(westliche und nördliche Hausnummern) südwestl. bis Bahnhofstraße/ 
Landsberger Straße, Verlauf der Ortsteilgrenze (nördl. Hausnummern) 
westl. bis Lindenthaler Hauptstraße, Lindenthaler Hauptstraße (südöstl. 
Hausnummern) nördl. bis Einmündung Lange Trift, nordwestl. Linie 
bis Ende Lewienstraße, Lewienstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis 
Sternenwinkel, Sternenwinkel (östl. Hausnummern) westl. entlang 
Sternenwinkel (ohne Hausnummern), südl. entlang Am Sonnenwinkel, 
Am Sonnenwinkel (ohne Hausnummern) südl. bis E.-Thiele-Straße, E.-
Thiele-Straße (ohne Hausnummern) westl. bis Straße der 53. 

Stadtbezirk Nord
Schule Seehausen, Seehausener Allee 17:
Autobahnauffahrt Messegelände, BMW-Allee (beidseitige Haus-
nummern) nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze östl. bis 
Stadtgrenze, Verlauf Stadtgrenze westl. bis Maximilianallee (einschließ-
lich Göbschelwitz, Hohenheida, Gottscheina), Maximilianallee (ohne 
Hausnummern) südl. Verlauf der Ortsteilgrenze bis Alte Dübener 

Heinrich-Mann-Schule, Schwarzenbergweg 4:
Gorbitzer Straße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Höltystraße, 
Höltystraße (südl. Hausnummern) östl. bis Prager Straße, Verlauf 
Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) nordöstl. bis Feldstraße, 
Feldstraße (beidseitige Hausnummern) südöstl. bis Colmblick, Colm-
blick (beidseitige Hausnummern) östl. bis Bahn, Bahn südl., Linie Bahn 
westl. bis Clemens-Thieme-Straße, Clemens-Thieme-Straße (beidseitige 
Hausnummern) westlich bis verlängerte Clemens-Thieme-Straße, bis 
Ortsteilgrenze südl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze westl. bis Stadtbezirks-
grenze, Stadtbezirksgrenze nördl. bis Gorbitzer Straße.

Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 21: 
Colmblick (ohne Hausnummern) westl. bis Feldstraße, Feldstraße 
(ohne Hausnummern) nordwestl. bis Ortsteilgrenze, Verlauf der Orts-
teilgrenze (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze (ohne Hausnummern) östl. bis südl. Verlängerung 
zum Hommelweg, weiter entlang Stadtbezirksgrenze (beidseitige 
Hausnummern) südöstl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze südl. bis Orts-
teilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Bahn, 
Bahn bis Colmblick.

Schule Liebertwolkwitz, Am Angerteich 2:
Stadtgrenze / Bornaer Straße, Verlauf Stadtgrenze/Ortsteilgrenze nördl. 
bis östl. Linie Ortsteilgrenze / Clemens-Thieme-Straße, Clemens-Thie-
me-Straße (ohne Hausnummern) östl. entlang Linie bis Bahn, Bahn 
südl. bis Holzhausener Straße/Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (ohne 
Hausnummern) östl. und südl. verlaufend bis Stadtgrenze, Stadtgrenze 
verlaufend bis Bornaer Straße.

Stadtbezirk Süd
8. Schule, Wincklerstraße 3/5: 
Goethesteig (beidseitige Hausnummern) östl. bis Vollhardtstraße, 
Vollhardtstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Helenenstraße, 
Helenenstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Bornaische Straße, 
Bornaische Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Friederikenstraße, 
Friederikenstraße (ohne Hausnummern) östl. bis Gorbitzer Straße, 
Gorbitzer Straße (südl. Hausnummern) östl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze südl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze nordwestl. bis 
Goethesteig.

Stadtbezirk Südwest
60. Schule, Seumestraße 93: 
Elchweg (beidseitige Hausnummern), Linie östl. bis Lauerscher Weg, 
Lauerscher Weg (ohne Hausnummern) östl. bis Stadtgrenze, Verlauf 
der Stadtgrenze südl., westl., nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze 
östl. bis Elchweg.

Stadtbezirk Alt-West
Schule am Leutzscher Holz, Prießnitzstraße 19:
Rathenaustraße/Hans-Driesch-Straße, Hans-Driesch-Straße (südl. Haus-
nummern) östlich bis Elsterbecken, Elsterbecken südl. bis Jahnallee, 
Jahnallee (beidseitige Hausnummern) westl. bis Ecke Bowmanstraße, 
Jahnallee (nördl. Hausnummern) westl. bis Kuhturmstraße, Kuhturm-
straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Angerstraße, Angerstraße (östl. 
Hausnummern) nördlich bis Demmeringstraße, Demmeringstraße 
(nördliche Hausnummern) westlich bis Merseburger Straße, Mersebur-
ger Straße (ohne Hausnummern) nordwestl. bis Georg-Schwarz-Straße, 
Georg-Schwarz-Straße (nordöstl. Hausnummern) nordwestl. bis Ecke 
Am langen Felde, G.-Schwarz-Straße (ohne Hausnummern) nordwestl. 
bis Hans-Driesch-Straße, Hans-Driesch-Straße (ohne Hausnummern) 
nordöstl. bis Rathenaustraße/Hans-Driesch-Straße. 

157. Schule, Hans- Driesch-Straße 41:
Merseburger Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Ludwig-Hup-
feld-Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. 
bis Ortsteilgrenze Leutzsch, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) 
nördlich bis Heinrich-Heine-Straße, Heinrich-Heine-Straße (ohne Haus-
nummern) nordöstl. bis Am Ritterschlößchen, Am Ritterschlößchen 
(ohne Hausnummern) nordöstl. bis Am Sportpark, Am Sportpark (ohne 
Hausnummern) westl. bis Ortsteilgrenze Leutzsch, Ortteilgrenze (ohne 
Hausnummern) nordwestl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze 
südöstl. bis H.-Driesch-Straße, H.-Driesch-Straße (nördl. Hausnummern) 
westlich bis Rathenaustraße, Hans-Driesch-Straße (beidseitige Haus-
nummern) südwestl. bis Georg-Schwarz-Straße, Georg-Schwarz-Straße 
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Landstraße, Alte Dübener Landstraße (beidseitige Hausnummern) 
südl. bis Messe-Allee, Messe-Allee (ohne Hausnummern) östl./nördl. 
bis Autobahnauffahrt Messegelände.

Schule Wiederitzsch, Zur Schule 11:
Delitzscher Landstraße/Stadtgrenze nördl., Verlauf Stadtgrenze östl. 
bis Maximilianallee (beidseitige Hausnummern) südl. Verlauf der Orts-
teilgrenze bis Alte Dübener Landstraße, Alte Dübener Landstraße (ohne 
Hausnummern) südl. bis Messeallee/ Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze 
südl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze südwestl. bis Maxi-

milianallee, Verlauf Maximilianallee (beidseitige Hausnummern) bis 
Linie Krostitzer Weg, Krostitzer Weg (nördl. Hausnummern) westl. bis 
Delitzscher Straße, Delitzscher Straße (westl. Hausnummern) südl. bis 
M.-Liebermann-Straße, M.-Liebermann-Straße (nördl. Hausnummern) 
westl. bis Virchowstraße, Virchowstraße (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) 
westl. bis Stadtbezirksgrenze, Verlauf der Stadtbezirksgrenze (östl. 
und südl. Hausnummern) westl., nördl., östl. bis Kreuzung Delitzscher 
Landstraße, Delitzscher Landstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. 
bis Stadtgrenze/Delitzscher Landstraße.

Gemeinsamer Schulbezirkssektor Nordwest

NW 1: Anna-Magdalena-Bach-Schule, Manetstraße 8
   Lessingschule, Lessingstraße 27
   Schule 5 im Stadtbezirk Mitte, Eitingonstraße 5

Elsterbecken von Käthe-Kollwitz-Straße nördlich bis Hans-Driesch-Stra-
ße östl. bis Am Sportforum, Am Sportforum (beidseitige Hausnummern) 
östl. bis Leutzscher Allee, Leutzscher Allee (beidseitige Hausnummern) 
östl. bis Zöllner Weg, Zöllner Weg (beidseitige Hausnummern) südöstl. 
bis Emil-Fuchs-Straße, Emil-Fuchs-Straße (beidseitige Hausnummern) 
östl. bis Uferstraße, Uferstraße (südl. Hausnummern) östl. bis Parthe 
(südl. Flussseite), Linie Parthe nordöstl. bis Bahn, Parthe östl. bis Stadt-
bezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze östlich Rackwitzer Straße, Rack-
witzer Straße (ohne Hausnummern) bis östl. Am Gothischen Bad, Am 
Gothischen Bad (ohne Hausnummern) östl. bis Brandenburger Straße, 
Brandenburger Straße (ohne Hausnummern) südl. bis Georgiring 
(ohne Hausnummern) südl. bis Augustusplatz, Augustusplatz (ohne 
Hausnummern) südl. bis Roßplatz, Roßplatz (ohne Hausnummern) 
bis Kreuzung Goldschmidtstraße, Roßplatz (nördl. Hausnummern) 
südwestl. bis Grünwaldstraße, Roßplatz (nördl. Hausnummern) bis 
Martin-Luther-Ring, Martin-Luther-Ring (nördl. Hausnummern) bis 
Karl-Tauchnitz-Straße, Karl-Tauchnitz-Straße (nördl. Hausnummern) 
westl. über Herzliyaplatz (nordwestl. Hausnummern) westl. bis Anton-
Bruckner-Allee, Anton-Bruckner-Allee (beidseitige Hausnummern) 
westl. bis Max-Reger-Allee, Max-Reger-Allee (beidseitige Hausnum-
mern) nördl. bis Ferdinand-Lassalle-Straße, Ferdinand-Lassalle-Straße 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Käthe-Kollwitz-Straße.

NW2:  Erich Kästner-Schule, Erfurter Straße 9
   Geschwister-Scholl-Schule, Elsbethstraße 1
   Schule Erfurter Straße, Erfurter Straße 14

Stauffenbergstraße (südl. Hausnummern) östl. bis Landsberger Straße, 
Landsberger Straße (westl. Hausnummern) südöstl. bis Coppistraße, 
Coppistraße (südl. Hausnummern) östl. bis Dietzgenstraße, Dietzgen-
straße südl. (westl. Hausnummern) bis S-Bahn-Linie, S-Bahn-Linie 
südöstl. bis Lützwostraße, Lützowstraße (südöstl. Hausnummern) nördl. 
bis Wilhelm-Sammet-Straße, Wilhelm-Sammet-Straße (südwestl. Haus-
nummern) südöstl. bis Geibelstraße, Geibelstraße (ohne Hausnummern) 
südl. bis Bahn, Bahn südl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (nördl. 
Hausnummern) westl. bis Kurt-Schumacher-Straße, Partheverlauf westl. 
bis Uferstraße, Uferstraße (nördl. Hausnummern) westl. bis Emil-Fuchs-
Straße, Emil-Fuchs-Straße (ohne Hausnummern) westl. bis Zöllnerweg, 
Zöllnerweg (ohne Hausnummern) westl. bis Waldstraße, Waldstraße 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirks-
grenze Mitte (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Heuweg/Bahn, 
Bahn nordöstl. bis S-Bahn Brücke, S-Bahn nördl. bis Wiederitzscher 
Straße, Wiederitzscher Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis 
Hans-Oster-Straße, Hans-Oster-Straße (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Tresckowstraße, Tresckowstraße (beidseitige Hausnummern) 
nordwestlich bis Olbrichtstraße, Olbrichtstraße (östl. Hausnummern) 
nördl. Hausdorffweg, Hausdorffweg (südl. Hausnummern) östl. über 
verlängerte Linie zur Stauffenbergstraße.
 

NW3:  Hans-Kroch-Schule, Jörgen-Schmidtchen-Weg 8
   Karl-Liebknecht-Schule, Heinrich-Mann-Straße 1

Olbrichtstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Landsberger Straße, 
Landsberger Straße (nordöstl. Hausnummern) nordwestl. bis Kepler-
straße, Keplerstraße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Ortsteil-
grenze, Ortsteilgrenze nördl. bis Bahn, weiter entlang Ortsteilgrenze 
(ohne Hausnummern) östl. bis Virchowstraße, Virchowstraße (ohne 
Hausnummern) südl. bis Kreuzung Max-Liebermann-Straße, südl. bis 
Virchowstraße, Virchowstraße (westl. Hausnummern) südl. bis Coppi-
straße, Coppistraße (nördl. Hausnummern) westl. bis Landsberger Straße, 
Landsberger Straße (östl. Hausnummern) nordwestl. bis Stauffenberg-
straße, Stauffenbergstraße (nördl. Hausnummern) westl. bis verlängerte 
Linie zum Hausdorffweg, Hausdorffweg (nördl. Hausnummern) westl. 
bis Olbrichtstraße

NW4:  Schule am Auensee, Stahmelner Straße 1
   Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstraße 37
   39. Schule, Gustav-Kühn-Straße 1

Landsberger Straße (südwestl. Hausnummern) südöstl. bis Olbricht-
straße, Olbrichtstraße (westl. Hausnummern) südl. bis Tresckowstraße, 
Tresckowstraße (ohne Hausnummern) südöstl. bis Hans-Oster-Straße, 
Hans-Oster-Straße (ohne Hausnummern) südl. bis Wiederitzscher Straße, 
Wiederitzscher Straße (ohne Hausnummern) südl. bis an S-Bahn-Brü-
cke an der Wiederitzscher Straße, S-Bahn-Linie südwestl. bis Heuweg/
Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze Nordwest (ohne Hausnummern) 
westl. bis Neue Luppe, Neue Luppe nordwestl. bis Gustav-Esche-Straße, 
Gustav-Esche-Straße (ohne Hausnummern) nördl. bis Rittergutsstraße, 
nördl. bis Auenseestraße, Auenseestraße (östl. Hausnummern) nördl. 
bis Georg-Schumann-Straße, Georg-Schumann-Straße (nördl. Haus-
nummern) westl. bis Ortsteilgrenze Wahren, Ortsteilgrenze Wahren 
(östl. Hausnummern) nördl. bis Ortsteilgrenze Lindenthal/Lützschena-
Stahmeln (ohne Hausnummern), östl. weiter bis Straße der 53, Straße 
der 53 (beidseitige Hausnummern) südlich bis E.-Thiele-Straße, E.-Thie-
le-Straße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Am Sonnenwinkel, Am 
Sonnenwinkel (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Sternenwinkel, 
Sternenwinkel (beidseitige Hausnummern) östl. bis Abknickung Ster-
nenwinkel in südl. Richtung, Sternenwinkel (westl. Hausnummern) 
südl. bis Lewienstraße, Lewienstraße (westl. Hausnummern) südl. bis 
Ende, südöstl. Linie bis Lindenthaler Hauptstraße/Einmündung Lange 
Trift, Lindenthaler Hauptstraße (nordwestl. Hausnummern) bis südl. 
Richtung Ortsteilgrenze Wahren/Lindenthal (westl. Hausnummern), 
Ortsteilgrenze (südl. Hausnummern) östl. Richtung bis Keplerstraße, 
Keplerstraße (ohne Hausnummern) östl. bis Landsberger Straße.

NW5:   Adam-Friedrich-Oeser-Schule, Geibelstraße 74
   Carl-von-Linné-Schule, Delitzscher Straße 110
   33. Schule, Anhalter Straße 1

Max-Liebermann-Straße (südliche Hausnummern) östlich bis Delitzscher 
Straße, Delitzscher Straße (östliche Hausnummern) nördlich bis Krostitzer 
Weg, Krostitzer Weg (südl. Hausnummern) östlich bis Maximilianallee, 
Maximilianallee (ohne Hausnummern) nördlich bis Bahn, Bahn südlich 

Anlage 2.2 Liste gemeinsame Schulbezirke zum 01.08.2021  
(Beginn des Schuljahres 2021/2022)
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bis Mockauer Straße, Mockauer Straße (ohne Hausnummern) südlich 
bis Bahn, Bahn südwestlich bis Rackwitzer Straße, Rackwitzer Straße 
(ohne Hausnummern) südwestlich bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbe-
zirksgrenze entlang der Bahn nördlich bis Geibelstraße, Geibelstraße 
(beidseitige Hausnummern) nördlich bis Wilhelm-Sammet-Straße, 
Wilhelm-Sammet-Straße (nördliche Hausnummern) westlich bis Lüt-
zowstraße, Lützowstraße (nordwestliche Hausnummern) südlich bis 
S-Bahn, S-Bahn nordwestl. bis auf Höhe Dietzgenstraße, Dietzgenstraße 
(östl. Hausnummern) nördlich bis Coppistraße, Coppistraße (südliche 
Hausnummern) östlich bis Virchowstraße, Virchowstraße (östl. Haus-
nummern) nördlich bis Max-Liebermann-Straße.
gemeinsamer Schulbezirkssektor Nordost

NO1:  Wilhelm-Wander-Schule, Schulze-Delitzsch-Straße 23
   Schule am Rabet, Eisenbahnstraße 50

S-Bahn/Hermann-Liebmann-Straße östl. bis Torgauer Straße, Torgauer 
Straße (nordwestl. Hausnummern) südl. bis Eisenbahnstraße, Eisen-
bahnstraße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Bautzmannstraße, 
Bautzmannstraße (beidseitige Hausnummern) südl. bis Wurzner 
Straße, Wurzner Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Ihmelsstraße, 
Ihmelsstraße (nordwestl. Hausnummern) südwestl. bis Krönerstraße, 
Krönerstraße (beidseitige Haus-nummern) südl. bis Bernhardstraße, 
Bernhardstraße (nordwestl. Hausnummern) südwestl. bis Breite Straße, 
Breite Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Wurzner Straße, Wurzner 
Straße (östl. Hausnummern) nordöstl. bis Hermann-Liebmann-Straße, 
Hermann-Liebmann-Straße (beidseitige Hausnummern) nordwestl. bis 
Bergstraße, Bergstraße (ohne Hausnummern) südwestl. bis Kohlgarten-
straße, Kohlgartenstraße (nordöstl. Hausnummern) nordwestl. bis Rosa-
Luxemburg-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße (südöstl. Hausnummern) 
nordöstl. Bis nördl. Linie Rosa-Luxemburg-Straße bis Brandenburger 
Brücke, Brandenburger Brücke nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadt-
bezirksgrenze östl. bis S-Bahn/Hermann-Liebmann-Straße.

NO2:  Theodor-Körner-Schule, Schlehenweg 32
   24. Schule, Döllingstraße 25
   Brüder-Grimm-Schule, Goldsternstraße 23
   Hans-Christian-Andersen-Schule, Louis-Fürnberg-Straße 2

Torgauer Straße entlang der Stadtbezirksgrenze (südöstl. Hausnummern) 
nordöstl. bis Bahn/Ortsteilgrenze, Torgauer Straße (beidseitige Haus-
nummern) nördl. bis Autobahn A 14 und Stadtgrenze, Verlauf südöstl. 
an der Autobahn A 14 (tw. Stadtgrenze) bis Höhe Straße Am Sommer-
feld, westliche Richtung zur Straße Am Sommerfeld, Am Sommerfeld 
(beidseitige Hausnummern) westl. bis Wildbuschweg, Wildbuschweg 
(ohne Hausnummern) südl. bis Riesaer Straße, Riesaer Straße (ohne 
Hausnummern) westl. bis Ortteilgrenze, Verlauf an Ortsteilgrenze südl. 
bis Gutberletstraße, Verlauf an Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern) 
westl., südl. bis Goetheweg, Goetheweg (ohne Hausnummern) südl. 
bis Ortsteilgrenze, Verlauf Ortsteilgrenze nordwestl. bis Verlängerung 
Bautzmannstraße, Bautzmannstraße (ohne Hausnummern) nördl. bis 
Eisenbahnstraße, Eisenbahnstraße (ohne Hausnummern) westl. bis 
Torgauer Straße

NO3:  66. Schule, Rosenowstraße 56
   Schule Portitz, Göbschelwitzer Weg 1
   Schule Taucher Straße 188, Tauchaer Straße 188

Bahn nördl. bis Maximilianallee, Maximilianallee (ohne Hausnummern) 
Linie bis Messeallee/
Alte Dübener Landstraße nördl., Verlauf Messeallee (beidseitige Haus-
nummern) bis Autobahnauffahrt Messegelände, BMW Allee (ohne 
Hausnummern) bis Ortsteilgrenze Plaußig-Portitz/Seehausen östl. bis 
Stadtgrenze, Stadtgrenze südl. bis Torgauer Straße, Torgauer Straße (ohne 
Hausnummern) südwestl. bis Bahn/Stadtbezirksgrenze; von der Bahn 
nördlich bis Verlängerung Heiterblickstraße, Heiterblickstraße (beid-
seitige Hausnummern) westl. Verlängerung bis Parthe, von der Parthe 
südl. bis Zu den Gärten, Zu den Gärten (ohne Hausnummern) westl. 
bis Kleeweg, Kleeweg (ohne Hausnummern) westl. bis Friedrichshafner 
Straße, Friedrichshafner Straße (ohne Hausnummern) nördlich bis Mo-
ckauer Straße, Mockauer Straße (westl. Hausnummern) südl. bis Bahn.

Gemeinsamer Schulbezirkssektor Südost

SO1:  Wilhelm-Busch-Schule, Heinrichstraße 43/45
   August-Bebel-Schule, Husemannstraße 2

Georgiring (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Brandenburger Straße, 
Brandenburger Straße
(beidseitige Hausnummern) nordöstl. bis Brandenburger Brücke, südl. 
Linie Brandenburger
Brücke bis Rosa-Luxemburg-Straße, Rosa-Luxemburg-Straße (nordwestl. 
Hausnummern) südwestl. bis Kohlgartenstraße, Kohlgartenstraße 
(südwestl. Hausnummern) südöstl. bis Bergstraße, Bergstraße (beid-
seitige Hausnummern) östl. bis Hermann-Liebmann- Straße, Hermann-
Liebmann-Straße (ohne Hausnummern) südöstl. bis Wurzner Straße, 
Wurzner Straße (westl. Hausnummern) südl. bis Breite Straße, Breite 
Straße (südwestl. Hausnummern) südl. bis Riebeckstraße, Riebeckstraße 
(westl. Hausnummern) südl. bis Mühlstraße, Mühlstraße (beidseitige 
Hausnummern) westl. bis Karl-Siegismund-Straße (beidseitige Haus-
nummern) nordwestl. bis westl. Linie bis Vor dem Hospitaltore, Vor dem 
Hospitaltore (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Prager Straße, Prager 
Straße (beidseitige Hausnummern) nordwestl. bis Platostraße, Plato-
straße (beidseitige Hausnummern) südwestl. bis Goldschmidtstraße, 
Goldschmidtstraße (nördl. Hausnummern) westl. bis Roßplatz, Roßplatz 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Augustusplatz, Augustusplatz 
(beidseitige Haunummern) nördl. bis Georgiring.

SO 2:   74. Schule, Stünzer Straße 16
   Ernst-Pinkert-Schule, Martinstraße 7

Riebeckstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Breite Straße, Breite Straße 
(östl. Hausnummern) nördl.
bis Bernhardtstraße, Bernhardtstraße (südöstl. Hausnummern) nordöstl. 
bis Krönerstraße, Krönerstraße
(ohne Hausnummern) nördl. bis Ihmelsstraße, Ihmelsstraße (südöstl. 
Hausnummern) nördl. bis Wurzner Straße, Wurzner Straße (südl. Haus-
nummern) östl. bis Bautzmannstraße, Linie südl. Bautzmannstraße/
Hans-Eisler-Straße, Verlauf Ortsteilgrenze östl. bis Ortsteilgrenze südl., 
westl. Linie über Pflaumenallee bis Hans-Sachs-Straße, Hans-Sachs-Straße 
(ohne Hausnummern) südl. bis Zweinaundorfer Straße, Zweinaundorfer 
Straße (ohne Hausnummern) östl. bis Pommernstraße, Pommernstraße 
(ohne Hausnummern) südl. bis Neunkirchener Straße, Neunkirchener 
Straße (ohne Hausnummern) westl. bis Sulzbacher Straße, Sulzbacher 
Straße (ohne Hausnummern) südl. bis Dudweiler Straße, Dudweiler 
Straße (ohne Hausnummern) östl. bis Pommernstraße, Pommern-
straße (ohne Hausnummern) südl. bis Stadtbezirkgrenze, Verlauf östl. 
und südl. Stadtbezirksgrenze (ohne Hausnummern) bis Sommerfelder 
Straße, Sommerfelder Straße (ohne Hausnummern) südwestl. bis Ober-
dorfstraße, Oberdorfstraße (ohne Hausnummern) westl. bis Oststraße, 
Oststraße (ohne Hausnummern) nördl. entlang Linie Oststraße westl. 
bis Döbelner Straße, Döbelner Straße (nördl. Hausnummern) nordwestl. 
bis Schönbachstraße, Schönbachstraße (westl. Hausnummern) südl. bis 
Papiermühlstraße, Papiermühlstraße (nördl. Hausnummern) nordwestl. 
in Stötteritzer Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Holsteinstraße, 
Holsteinstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Kurt-Günther-Straße, 
Kurt-Günther-Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Riebeckstraße

SO 3:  Schule am Floßplatz, Hohe Straße 45
   Pablo-Neruda-Schule, Tarostraße 6
   Schule am Addis-Abeba-Platz, Addis-Abeba-Platz 1

Anton-Bruckner-Allee (ohne Hausnummern) nordöstl. bis Herzliyaplatz, 
Herzliyaplatz (südöstl. Hausnummern) nordöstl. bis Karl-Tauchnitz-
Straße (südl. Hausnummern) östl. bis Martin-Luther-Ring, Martin-Lu-
ther-Ring (südl. Hausnummern) östl. bis Roßplatz, Roßplatz (südl. Haus-
nummern) nordöstl. bis Goldschmidtstraße, Goldschmidtstraße (südliche 
Hausnummern) östl. bis Platostraße, Platostraße (ohne Hausnummern) 
nordöstl. bis Prager Straße, Prager Straße (ohne Hausnummern) südöstl. 
bis Vor dem Hospitaltore, Vor dem Hospitaltore (ohne Hausnummern) 
südl. bis östl. Linie zur Karl-Siegismund-Straße, Karl-Siegismund-Straße 
(ohne Hausnummern) südöstl. bis Verlauf Stadtbezirksgrenze (beid-
seitige Hausnummern) südl. bis Semmelweisstraße, Semmelweisstraße 
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(beidseitige Hausnummern) westl. bis Philipp-Rosenthal-Straße, Phil-
ipp-Rosenthal-Straße (beidseitige Hausnummern) südöstl. bis Prager 
Straße, Prager Straße (ohne Hausnummern) südöstl. bis S-Bahn, S-Bahn 
südwestl. bis Richard-Lehmann-Straße, Richard-Lehmann-Straße (nördl. 
Hausnummern) westl. bis Bahn, Bahnlinie nördl. bis Kurt-Eisner-
Straße, Kurt-Eisner-Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Lößniger 
Straße, Lößniger Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Arndtstraße, 
Arndtstraße (nördl. Hausnummern) westl. bis Arthur-Hoffman-Straße, 
Arthur-Hoffmann-Straße (westl. Hausnummern) südl. bis Alfred-Käst-
ner-Straße, Alfred-Kästner-Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis 
Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Liebkencht-Straße (westl. Hausnummern) 
südl. bis Kurt-Eisner-Straße, Kurt-Eisner-Straße (nördl. Hausnummern) 
westl. bis Wundstraße (B 2), Wundstraße (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Karl-Tauchnitz-Straße, Karl-Tauchnitz-Straße (beidseitige 
Hausnummern) nordwestl. bis Rennbahnweg, Rennbahnweg (beidsei-
tige Hausnummern) nordwestl. bis Max-Reger-Allee, Max-Reger-Allee 
nördl. bis Anton-Bruckner-Allee.

SO4:  Kurt-Masur-Schule, Scharnhorststraße 24
   Schule Connewitz, Zwenkauer Straße 35
   Schule Bernhard-Göring-Straße, Bernhard-Göring-Straße 107

Kreuzung Wundtstraße/K.-Eisner-Straße, K.-Eisner-Straße (südl. Haus-
nummern) östl. bis K.-Lieb-knecht-Straße, K.-Liebknecht-Straße (östl. 
Hausnummern) nördl. bis A.-Kästner-Straße, A.-Kästner-Straße (südl. 
Hausnummern) östl. bis A.-Hoffmann-Straße, A.-Hoffmann-Straße (östl. 
Hausnummern) nördl. bis Arndtstraße, Arndtstraße (südl. Hausnum-
mern) östl. bis Lößniger Straße, Lößniger Straße (westl. Hausnummern) 
südl. bis K.-Eisner-Straße, K.-Eisner-Straße (südl. Hausnummern) östl. 
bis Semmelweisbrücke/Bahn-Linie, südl. Verlauf Bahn-Line bis R.-Leh-
mann-Straße/Ortsteilgrenze südl. bis Stadtgrenze, Verlauf südwestl. 
entlang Stadtgrenze, östl. bis Waldweg, Waldweg (beidseitige Haus-
nummern) östl. bis Koburger Straße, Koburger Straße (beidseitige 
Hausnummern) nördl. entlang Wundtstraße, Wundtstraße (beidseitige 
Hausnummern) nördl. bis K.-Eisner-Straße

SO5:   Marienbrunner Schule, An der Märchenwiese 49
   9. Schule, Gersterstraße 74

Bahn nördl. bis R.-Lehmann-Straße, R.-Lehmann-Straße (südl. Haus-
nummern) östl. bis S-Bahn, S-Bahn nördl. bis Güntzstraße/Prager Straße, 
Prager Straße (ohne Hausnummern) südöstl. bis Linie Paulinerweg 
südl./westl. bis Ecke Connewitzer/Probstheidaer Straße, südl. Rich-
tung entlang Stadtbezirksgrenze bis Gorbitzer Straße, Gorbitzer Straße 
(nördl. Hausnummern) westl. bis Friederikenstraße, Friederikenstraße 
(beidseitige Hausnummern) westl. über Bornaische Straße, Bornaische 
Straße (westl. Hausnummern) südl. bis Helenenstraße, Helenenstraße 
(ohne Hausnummern) westl. bis Vollhardtstraße, Vollhardtstraße (ohne 
Hausnummern) südl. bis zum Goethesteig, Goethesteig (ohne Haus-
nummern) westl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze nördl. bis Bahn.
 

SO 6:  Fritz-Baumgarten-Schule, Riebeckstraße 50
   Franz-Mehring-Schule, Gletschersteinstraße 9

Semmelweisstraße (ohne Hausnummern) östl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze ohne Hausnummern) nördl. bis Karl-Siegismund-
Straße, Karl-Siegismund-Straße (ohne Hausnummern) südl. bis Mühl-
straße, Mühlstraße (ohne Hausnummern) östlich bis Kurt-Günther-Straße, 
Kurt-Günther-Straße (südliche Hausnummern) östlich bis Holsteinstraße, 
Holsteinstraße (westliche Hausnummern) südwestlich bis Stötteritzer 
Straße, Stötteritzer Straße (südliche Hausnummern) südöstlich bis Schön-
bachstraße, Schönbachstraße (östliche Hausnummern) nördöstlich bis 
Döbelner Straße, Döbelner Straße (südliche Hausnummern) östl. Linie bis 
Oststraße, Oststraße (beidseitige Hausnummern) südlich bis Oberdorfstraße, 
Oberdorfstraße (beidseitige Hausnummern) südöstlich bis Sommerfelder 
Straße, Sommerfelder Straße (beidseitige Hausnummern) nordöstlich bis 
Stadtbezirksgrenze, Verlauf Stadtbezirksgrenze südlich bis Kärrnerweg, 
Verlauf Ortsteilgrenze Stötteritz südlich (ohne Hausnummern) und westl. 
(beidseitige Hausnummern) bis Augustinerstraße, Augustinerstraße (beid-
seitige Hausnummern) bis Naunhofer Straße, Naunhofer Straße (beidseitige 
Hausnummern) bis Paulinerweg, Paulinerweg (beidseitige Hausnummern) 
südwestlich bis Prager Straße, Prager Straße (beidseitige Hausnummern) 
nördlich bis Philipp-Rosenthal-Straße, Philipp-Rosenthal-Straße (ohne 
Hausnummern) westlich bis Semmelweisstraße.

Gemeinsamer Schulbezirkssektor Südwest

SW1:   Erich-Zeigner-Schule, Erich-Zeigner-Allee 24
   Fanny-Hensel-Schule, Weißenfelser Straße 13
   Schule am Auwald, Rödelstraße 6 

Karl-Heine-Straße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Klingerweg, 
Klingerweg (beidseitige Hausnummern) südl. bis Nonnenweg, Nonnen-
weg (beidseitige Hausnummern) südl. bis Schleußiger Weg, Schleußiger 
Weg (beidseitige Hausnummern) östl. bis Elsterflutbett, Elsterflutbett 
südl. bis Weiße Elster, Weiße Elster nördl. bis verlängerte Linie westl. 
bis zur Ecke Erich-Zeigner-Allee/Nonnenstraße, Erich-Zeigner-Allee 
(östliche Hausnummern), nördl. bis Eduardstraße, Eduardstraße (beid-
seitige Hausnummern) westl. bis Zschochersche Straße, Zschochersche 
Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Karl-Heine-Straße.

SW2:  120. Schule, Martin-Herrmann-Straße 1
   Schule am Grünen Gleis, Baumannstraße 13

S-Bahn bis Bhf. Plagwitz nördl. bis Karl-Heine-Straße, Karl-Heine-Straße 
(ohne Hausnummern) östl. bis Engertstraße, Engertstraße (ohne Haus-
nummern) südl. bis Weißenfelser Straße, Weißenfelser Straße (ohne Haus-
nummern) nordöstl. bis Gießerstraße, Gießerstraße (ohne Hausnummern) 
südl. bis Industriestraße, Industriestraße (ohne Hausnummern) östl. bis 
Zschochersche Straße, Zschochersche Straße (westl. Hausnummern) 
südl. bis Eduardstraße, Eduardstraße (ohne Hausnummern) östl. bis 
Erich-Zeigner-Allee, Erich-Zeigner-Allee (westl. Hausnummern) südl. 
bis Nonnenstraße/Erich-Zeigner-Allee, östl. Linie bis Weiße Elster, Weiße 
Elster südl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze (beidseitige Haus-
nummern) südöstl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze südl. bis Lauerscher 
Weg/Lauerscher Straße, Lauerscher Weg (beidseitige Hausnummern), 
Linie westl. bis Elchweg, Elchweg (ohne Hausnummern) westl. bis 
Ortsteilgrenze Großzschocher, Ortsteilgrenze westl.  bis Stadtgrenze, 
Stadtgrenze nordwestl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze (ohne 
Hausnummern) nordöstl. bis Gerhard-Ellrodt-Straße, Gerhard-Ellrodt-
Straße (ohne Hausnummern) östl. bis Rippachtalstraße, Rippachtalstraße 
(beidseitige Hausnummern) nordöstl. bis Schönauer Straße, Schönauer 
Straße (beidseitige Hausnummern) nordwestl. bis Ortsteilgrenze, Orts-
teilgrenze (beidseitige Hausnummern) östl. bis Bahn, Bahn nördl. in 
Verlängerung bis Bhf. Plagwitz.

SW3:  Joachim-Ringelnatz-Schule, Grünauer Allee 35
   Friedrich-Fröbel-Schule, Mannheimer Straße 128 C
   85. Schule, Stuttgarter Allee 3

Kreuzung Kiewer Straße/Lützner Straße, Lützner Straße (südl. Haus-
nummern) östl. bis Brünner Straße,
Brünner Straße (westl. Hausnummern) südl. bis Antonienstraße, An-
tonienstraße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Bahn, Verlauf Bahn 
südl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern), westl. 
bis Schönauer Straße, Schönauer Straße (ohne
Hausnummern) südöstl. bis Rippachtalstraße, Rippachtalstraße (ohne 
Hausnummern) südwestl. bis Gerhard-Ellrodt-Straße, Gerhard-Ellrodt-
Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Schnittpunkt der geraden 
Verlängerung der Rothenburger
Straße (ohne Hausnummern), diese Verlängerung der Rothenburger 
Straße nördlich bis Lausener Weg, Lausener Weg (nördl. Hausnum-
mern) westl. bis Ortsteilgrenze Lausen-Grünau (ohne Hausnummern), 
Verlauf der Ortsteilgrenze nördl. bis Krakauer Straße, Krakauer Straße 
(ohne Hausnummern) nördl. bis Verlängerung Bärenfelser Weg/S-
Bahn, entlang S-Bahn westl. bis Kiewer Straße, Kiewer Straße (ohne 
Hausnummern) nördl. bis Lützner Straße

SW4:   78. Schule, An der Kotsche 41
   100. Schule, Miltitzer Allee 1

Lützner Straße (ohne Hausnummern) östl. bis Bärenfelser Weg, Bä-
renfelser Weg (ohne Hausnummern) südl. über verlängerte Linie bis 
Krakauer Straße, Krakauer Straße (beidseitige Hausnummern) südl. bis 
Kreuzung Ratzelstraße/Krakauer Straße, ab Kreuzung Ratzelstraße/
Krakauer Straße entlang der Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitig) 
südl. bis Lausener Weg, Lausener Weg (südl. Hausnummern) östl. bis 
Rothenburger Straße/Lausener Weg, Linie in gerader Verlängerung 
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der Rothenburger Straße südl. bis Gerhard-Ellrodt-Straße, Gerhard-Ell-
rodt-Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Verlauf der Stadtbezirksgrenze (beidseitige Hausnummern) westl. bis 
Stadtgrenze, Stadtgrenze nördlich bis Lützner Straße.

SW5:  90. Schule, Garskestraße 21 
   91. Schule, Uranusstraße 1
   Schule Miltitz, Großmiltitzer Straße 4

Westl. Hafenbecken (westl. Hausnummern) südöstlich bis Lützner 
Straße, Lützner Straße (nördliche Hausnummern) westl. bis Kiewer 
Straße, Kiewer Straße (beidseitige Hausnummern) südl. bis S-Bahn, 
S-Bahn westl. Linie bis Bärenfelser Weg, Bärenfelser Weg (beidseitige 
Hausnummern) nördl. bis Lützner Straße, Lützner Straße (beidseitige 
Hausnummern) westl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze entlang nordwestl. 
bis Stadt-bezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze (ohne Hausnummern), 
Stadtbezirksgrenze östl. bis Saale-Leipzig-Kanal, Saale-Leipzig-Kanal 
südl. bis Westseite Hafenbecken.

SW6:  Schule Gießerstraße, Gießerstraße 6
   46. Schule, Saalfelder Straße 29

Westseite Hafenbecken (nordöstl. Hausnummern), nordwestl. bis 
Saale-Elster-Kanal, Saale-Elster-Kanal nördl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze östl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze Neulindenau 

(ohne Hausnummern) nordöstl. bis Merseburger Straße, Merseburger 
Straße (südl. Hausnummern) östl. bis Franz-Flemming-Straße, Franz-
Flemming-Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Am langen Felde, 
Am langen Felde (südöstl. Hausnummern) nördlich bis An der Streu-
obstwiese, An der Streuobstwiese (südl. Hausnummern) südöstl. bis 
Rosenmüllerstraße, Rosenmüllerstraße (südl. Hausnummern) östl. bis 
Prießnitzstraße, Prießnitzstraße (südl. Hausnummern) östl. bis Georg-
Schwarz-Straße, Georg-Schwarz-Straße (westl. Hausnummern) südl. bis 
Merseburger Straße, Merseburger Straße (beidseitige Hausnummern) 
südl. bis Demmeringstraße, Demmeringstraße (südl. Hausnummern) 
nordöstl. bis Angerstraße, Angerstraße (westl. Hausnummern) süd-
lich bis Kuhturmstraße, Kuhturmstraße (südl. Hausnummern) östl. bis 
Jahnallee, Jahnallee (südöstl. Hausnummern) nordöstlich bis Bowman-
straße, Bowmanstraße (beiseitige Hausnummern) südlich bis Lützner 
Straße/Lionstraße, Lionstraße (beidseitige Hausnummern) südlich bis 
Erich-Zeigner-Allee, Erich-Zeigner-Allee (beidseitige Hausnummern) bis 
Karl-Heine-Straße, Karl-Heine-Straße (ohne Hausnummern) westlich bis 
Zschochersche Straße, Zschochersche Straße (westliche Hausnummern) 
südlich bis Industriestraße, Industriestraße (beidseitige Hausnummern) 
westlich bis Gießerstraße, Gießerstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. 
bis Weißenfelser Straße, Weißenfelser Straße (beidseitige Hausnummern) 
westl. bis Engertstraße, Engertstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. 
bis Karl-Heine-Straße, Karl-Heine-Straße (beidseitige Hausnummern) 
westl. bis Bhf. Plagwitz, Bhf. Plagwitz (Bahngleise), Bahn südl. bis An-
tonienstraße, Antonienstraße (ohne Hausnummern) westl. bis Brünner 
Straße, Brünner Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Lützner Straße, 
Lützner Straße (südl. Hausnummern) östl. bis Hafenbecken Westseite. 

Stadtbezirk Nordost
Clara-Wieck-Schule, Stöckelstraße 45:
Bahn nördl. bis Mockauer Straße, Mockauer Straße (beidseitige Hausnum-
mern) nördl. bis Ecke Dortmunder Straße, Mockauer Straße (östl. Haus-
nummern) bis Friedrichshafner Straße, Friedrichshafner Straße (beidseitige 
Hausnummern) südl. bis Kleeweg, Kleeweg (beidseitige Hausnummern) 
östl. bis Zu den Gärten, Zu den Gärten (beidseitige Hausnummern) östl. 
bis Parthe, Parthe nördl. bis Verlängerung Heiterblickstraße, Verlängerung 
Heiterblickstraße bis Abtnaundorfer Straße, Abtnaun¬dorfer Straße (ohne 
Hausnummern) südl. bis Gorkistraße, Gorkistraße (westl. Hausnummern) 
südwestl. bis Stannebeinplatz, Stannebeinplatz (nördl. Hausnummern) 
südl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze westl. bis Am Gothischen 
Bad, Am Gothischen Bad (beidseitige Hausnummern) westl. bis Rackwitzer 
Straße, Rackwitzer Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Bahn.

Astrid-Lindgren-Schule, Volksgartenstraße 16:
Gorkistraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Abtnaundorfer Straße, Abt-
naundorfer Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Heiterblickstraße, 
Heiterblickstraße (ohne Hausnummern) östl. bis Bahn, Bahn südl. bis Tor-
gauer Straße, Torgauer Straße (nordwestl. Hausnummer) südl. bis Bahn, 
Bahn westl. bis Stannebeinplatz, Stannebeinplatz (südl. Hausnummern) 
nordöstl. bis Gorkistraße

Stadtbezirk Ost
Schule Mölkau, Schulstraße 8:
Goetheweg (beidseitige Hausnummern) nördl., Verlauf Ortsteilgrenze 
Mölkau (beidseitige Hausnummern) östl., südl., westl., nördl. bis Pommern-
straße, Pommernstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Dudweiler 
Straße, Dudweiler Straße (beidseitige Hausnummern) westl. bis Sulzbacher 
Straße, Sulzbacher Straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Neun-
kirchener Straße, Neunkirchener Straße (beidseitige Hausnummern) östl. 
bis Pommernstraße, Pommernstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. 
bis Zweinaundorfer Straße, Zweinaundorfer Straße (beidseitige Haus-
nummern) westl. bis Hans-Sachs-Straße, Hans-Sachs-Straße (beidseitige 
Hausnummern) nördl. bis Linie über Pflaumenallee östlich bis Ortsteil-
grenze, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) östl. bis Goetheweg.

Christoph-Arnold-Schule, Gaswerksweg 1:
Riesaer Straße (beidseitige Hausnummern) östl. bis Wildbuschweg, Wild-
buschweg (bei-dseitige Hausnummern) nördl. bis Am Sommerfeld, Am 

Sommerfeld (ohne Hausnummern) östlich bis Höhe Autobahn A 14, nördl. 
entlang an der Autobahn A 14 bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze 
südl. bis Stadtbezirksgrenze/Kleinpösnaer Straße, Verlauf der Stadt-be-
zirksgrenze nördl. (ohne Hausnummern), westl. (ohne Hausnummern) 
bis Ortsteil-grenze/Hommelweg, Hommelweg (ohne Hausnummern) 
nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteil-grenze (ohne Hausummern) östl., nördl. 
bis Riesaer Straße

Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 21: 
Colmblick (ohne Hausnummern) westl. bis Feldstraße, Feldstraße (ohne 
Hausnummern) nordwestl. bis Ortsteilgrenze, Verlauf der Ortsteilgrenze 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirks-
grenze (ohne Hausnummern) östl. bis südl. Verlängerung zum Hom-
melweg, weiter entlang Stadtbezirksgrenze (beidseitige Hausnummern) 
südöstl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze südl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze 
(beidseitige Hausnummern) nördl. bis Bahn, Bahn bis Colmblick.

Schule Liebertwolkwitz, Am Angerteich 2:
Stadtgrenze/Bornaer Straße, Verlauf Stadtgrenze/Ortsteilgrenze nördl. 
bis östl. Linie Ortsteilgrenze/Clemens-Thieme-Straße, Clemens-Thieme-
Straße (ohne Hausnummern) östl. entlang Linie bis Bahn, Bahn südl. bis 
Holzhausener Straße/Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern) 
östl. und südl. verlaufend bis Stadtgrenze, Stadtgrenze verlaufend bis 
Bornaer Straße.

Stadtbezirk Süd
8. Schule, Wincklerstraße 3/5: 
Goethesteig (beidseitige Hausnummern) östl. bis Vollhardtstraße, Voll-
hardtstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Helenenstraße, Helenen-
straße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Bornaische Straße, Bornaische 
Straße (östl. Hausnummern) nördl. bis Friederikenstraße, Friederikenstraße 
(ohne Hausnummern) östl. bis Gorbitzer Straße, Gorbitzer Straße (südl. 
Hausnummern) östl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze südl. bis 
Stadtgrenze, Stadt-grenze nordwestl. bis Goethesteig.

Stadtbezirk Südwest
60. Schule, Seumestraße 93: 
Elchweg (beidseitige Hausnummern), Linie östl. bis Lauerscher 
Weg, Lauerscher Weg (ohne Hausnummern) östl. bis Stadtgrenze, 

Anlage 2.3 Liste der Einzelschulbezirke zum 01.08.2022  
(Beginn des Schuljahres 2022/2023)
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Verlauf der Stadtgrenze südl., westl., nördl. bis Ortsteil-grenze, 
Ortsteilgrenze östl. bis Elchweg.

Stadtbezirk Alt-West
Schule am Leutzscher Holz, Prießnitzstraße 19:
Rathenaustraße/Hans-Driesch-Straße, Hans-Driesch-Straße 
(südl. Hausnummern) östlich bis Elsterbecken, Elsterbecken südl. 
bis Jahnallee, Jahnallee (beidseitige Hausnummern) westl. bis 
Ecke Bowmanstraße, Jahnallee (nördl. Hausnummern) westl. bis 
Kuhturmstraße, Kuhturmstraße (nördl. Hausnummern) westl. 
bis Angerstraße, Angerstraße (östl. Haus-nummern) nördlich bis 
Demmeringstraße, Demmeringstraße (nördliche Hausnummern) 
westlich bis Merseburger Straße, Merseburger Straße (ohne Haus-
nummern) nordwestl. bis Georg-Schwarz-Straße, Georg-Schwarz-
Straße (südöstl. Hausnummern) nordwestl. bis Ecke Am langen 
Felde, G.-Schwarz-Straße (ohne Hausnummern) nordwestl. bis 
Hans-Driesch-Straße, Hans-Driesch-Straße (ohne Hausnummern) 
nordöstl. bis Rathenaustraße/Hans-Driesch-Straße. 

157. Schule, Hans- Driesch-Straße 41:
Merseburger Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Ludwig-Hup-
feld-Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Ortsteilgrenze Leutzsch, Ortsteilgrenze (beidseitige 
Hausnummern) nördlich bis Heinrich-Heine-Straße, Heinrich-Hei-
ne-Straße (ohne Hausnummern) nordöstl. bis Am Ritterschlößchen, 
Am Ritterschlößchen (ohne Hausnummern) nordöstl. bis Am Sport-
park, Am Sportpark (ohne Hausnummern) westl. bis Orts-teilgrenze 
Leutzsch, Ortteilgrenze (ohne Hausnummern) nordwestl. bis Stadt-
bezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze südöstl. bis H.-Driesch-Straße, 
H.-Driesch-Straße (nördl. Hausnummern) westlich bis Rathenau-
straße, Hans-Driesch-Straße (beidseitige Hausnummern) südwestl. 
bis Georg-Schwarz-Straße, Georg-Schwarz-Straße (beidseitige 
Hausnummern) südöstl. bis Am langen Felde, Georg-Schwarz-Straße 
(südwestl. Hausnummern) südöstl. bis Prießnitzstraße, Prießnitz-
straße (nördl. Hausnummern) südwestl. bis Rosenmüllerstraße, 
Rosenmüllerstraße nordwestl. bis An der Streuobstwiese, An der 
Streuobstwiese (nördl. Hausnummern) nordwestl. bis Am langen 
Felde, Am langen Felde (westl. Hausnummern) südl. bis Franz-
Flemming-Straße, Franz-Flemming-Straße (westl. Hausnummern) 
südöstl. bis Merseburger Straße

Schule Rückmarsdorf, An der Friedenseiche 4:
Saale-Leipzig-Kanal östl. bis Merseburger Straße, Merseburger Straße 
(beidseitige Hausnummern) östl. bis Schönauer Landstraße, Schö-
nauer Landstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Ortsteilgrenze, 
Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern) östlich bis Kreuzung L.-Hup-
feld-Straße/Merseburger Straße, Ortsteilgrenze (beidseitige Haus-
nummern) südwestl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze 
(beidseitige Hausnummern) südwestl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze 
nördl. bis Saale-Leipzig-Kanal.

Stadtbezirk Nordwest
Schule Stahmeln, Windmühlenweg 4:
Kreuzung Rittergutsstraße/G.-Esche-Straße nördl. bis Auenseestraße, 
Auenseestraße (westl. Hausnummern) nördl. bis G.-Schumann-Straße, 
G.-Schumann-Straße (südl. Hausnummern) westl. bis Ortsteilgrenze 
Wahren, Ortsteilgrenze (westliche Hausnummern) nördlich bis Ortsteil-
grenze Lindenthal, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) nördlich bis 
Stadtgrenze, Stadtgrenze westl., Stadtgrenze südl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze östl. bis G.-Esche-Straße, G.-Esche-Straße (beidseitige 
Hausnummern) nördl. bis Kreuzung Rittergutsstraße.

Alfred-Kästner-Schule, Gartenwinkel 30:
Straße der 53 (ohne Hausnummern) nördl. bis Orteilgrenze, Ortsteilgrenze 
(ohne Hausnummern) nördl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze östl.
bis Delitzscher Landstraße, Delitzscher Landstraße (ohne Hausnummern) 
südl. bis Stadtbezirksgrenze, Verlauf der Stadtbezirksgrenze (westliche 
und nördliche Hausnummern) südwestl. bis Bahnhofstraße/ Lands-
berger Straße, Verlauf der Ortsteilgrenze (nördl. Hausnummern) westl. 
bis Lindenthaler Hauptstraße, Lindenthaler Hauptstraße (südöstl. Haus-
nummern) nördl. bis Einmündung Lange Trift, nordwestl. Linie bis Ende 
Lewienstraße, Lewienstraße (östl. Hausnummern) nördl. bis Sternenwinkel, 
Sternenwinkel (östl. Hausnummern) westl. entlang Sternenwinkel (ohne 
Hausnummern), südl. entlang Am Sonnen-winkel, Am Sonnenwinkel 
(ohne Hausnummern) südl. bis E.-Thiele-Straße, E.-Thiele-Straße (ohne 
Hausnummern) westl. bis Straße der 53. 

Stadtbezirk Nord
Schule Seehausen, Seehausener Allee 17:
Autobahnauffahrt Messegelände, BMW-Allee (beidseitige Hausnummern) 
nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze östl. bis Stadtgrenze, Ver-
lauf Stadtgrenze westl. bis Maximilianallee (einschließlich Göbschelwitz, 
Hohenheida, Gottscheina), Maximilianallee (ohne Hausnummern) südl. 
Verlauf der Ortsteilgrenze bis Alte Dübener Landstraße, Alte Dübener 
Landstraße (beidseitige Hausnummern) südl. bis Messe-Allee, Messe-Allee 
(ohne Hausnummern) östl./nördl. bis Autobahnauffahrt Messegelände.

Schule Wiederitzsch, Zur Schule 11:
Delitzscher Landstraße/Stadtgrenze nördl., Verlauf Stadtgrenze östl. bis 
Maximilianallee (beidseitige Hausnummern) südl. Verlauf der Ortsteil-
grenze bis Alte Dübener Landstraße, Alte Dübener Landstraße (ohne 
Hausnummern) südl. bis Messeallee/ Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze südl. 
bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze südwestl. bis Maximilianallee, 
Verlauf Maximilianallee (beidseitige Hausnummern) bis Linie Krostitzer 
Weg, Krostitzer Weg (nördl. Hausnummern) westl. bis Delitzscher Straße, 
Delitzscher Straße (westl. Haus-nummern) südl. bis M.-Liebermann-Straße, 
M.-Liebermann-Straße (nördl. Hausnummern) westl. bis Virchowstraße, 
Virchowstraße (beidseitige Hausnummern) nördl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteil-
grenze (beidseitige Hausnummern) westl. bis Stadtbezirksgrenze, Verlauf der 
Stadtbezirksgrenze (östl. und südl. Hausnummern) westl., nördl., östl. 
bis Kreuzung Delitzscher Landstraße, Delitzscher Landstraße (beid-
seitige Hausnummern) nördl. bis Stadtgrenze/Delitzscher Landstraße. 

Gemeinsamer Schulbezirkssektor Südost
SO 7:  31. Schule, Thierschstraße 5
   Heinrich-Mann-Schule, Schwarzenbergweg 4

Paulinerweg (ohne Hausnummern) nordöstl. bis Naunhofer Straße, 
Naunhofer Straße (ohne Hausnummern) südöstl. bis Augustinerstra-
ße, Augustinerstraße (ohne Hausnummern) südl. bis Ortsteilgrenze, 
Verlauf Ortsteilgrenze östl., südl., westl. (ohne Hausnummern) bis 
Feldstraße, Feldstraße (beidseitige Hausnummern) südöstl. bis Colm-
blick, Colmblick (beidseitige Hausnummern) östl. bis Bahn, Bahn südl., 
Linie Bahn westl. bis Clemens-Thieme-Straße, Clemens-Thieme-Straße 
(beidseitige Hausnummern) westliche Linie bis Ortsteilgrenze, Ortsteil-
grenze südl. bis Stadtgrenze, Stadtgrenze westl. bis Stadtbezirksgrenze, 
Stadtbezirksgrenze nördl. bis Gorbitzer Straße, Gorbitzer Straße (ohne 
Hausnummern) westl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze 
nördl. bis Connewitzer Straße/Probstheidaer Straße, nordöstl. Linie 
bis Paulinerweg.

Gemeinsamer Schulbezirkssektor Südwest

SW 7:  Schule Böhlitz-Ehrenberg, Heinrich-Heine-Straße 64
   Schule Gundorf, Leipziger Straße 210

Am Ritterschlößchen (beidseitige Hausnummern) südwestl. bis Heinrich-
Heine-Straße, Heinrich-Heine-Straße (beidseitige Hausnummern) südwestl. 
bis Ortsteilgrenze, Verlauf Ortsteilgrenze (ohne Hausnummern) südl. bis 
Ludwig-Hupfeld-Straße, Ludwig-Hupfeld-Straße (ohne Hausnummern) 
südl. bis Ortsteilgrenze, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) westlich 
bis Schönauer Landstraße, Schönauer Landstraße (westl. Hausnummern) 
südl. bis Merseburger Straße, Merseburger Straße (ohne Hausnummern), 
westl. bis Saale-Leipzig-Kanal, Saale-Leipzig-Kanal westl. bis Stadtgrenze 
nördl. bis Stadtbezirksgrenze, Stadtbezirksgrenze westl. bis Ortsteilgrenze 
Böhlitz-Ehrenberg, Ortsteilgrenze (beidseitige Hausnummern) südl. bis 
Am Sportpark, Am Sportpark (beidseitige Hausnummern) östl. bis Am 
Ritterschlößchen. ■

Anlage 2.4 Liste Zusammenlegung von Schulbezirken zum 01.08.2022 
(Beginn des Schuljahres 2022/2023)
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Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung 
mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit über Straßen- und Bestandsver-zeichnisse (StraBeVerzVO) 
vom 4. Januar 1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. 
März 2012) sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 Abs.1 SächsStrG wird der folgende beschränkt-öffentliche 
Weg (Fußgänger-, Fahrrad- und beschränkter Kfz-Verkehr (Anlieger 
frei)) in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen aufgenommen.

Benennung, Verlauf, ungefähre Länge
Badeweg (Teilfläche), Teilflächen der Flurstücke 303, 360/a, 1045/1, 
382/2 und 383/h jeweils der Gemarkung Großzschocher, ca. 600 m, 
beginnend Höhe Flurstück 347 der Gemarkung Großzschocher bis 
Höhe Flurstück 879/2 der Gemarkung Großzschocher.

Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht 
aus. Es kann in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118 in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von

Gemäß § 8 (2) des Sächsischen Straßengesetzes vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird die 
Teilfläche der Semmelweisstraße, gelegen zwischen Dösner Weg bis 
Semmelweisstraße, Höhe Flurstück 4622 Gemarkung Leipzig, ca. 200 
m, eingezogen. 

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, Widmungsbeschrän-
kung
OT Zentrum-Südost
Semmelweisstraße (Teilfläche), zwischen Dösner Weg bis Sem-
melweisstraße, Höhe Flurstück 4622 Gemarkung Leipzig, ca. 200 m, 
Ortsstraße unbeschränkt.

Die Einziehung erfolgt auf Grundlage des § 8 (2) SächsStrG.
Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 (4) SächsStrG im Amts-
blatt Nr. 6 am 27. März 2021 bekannt gegeben.

 Mo., Mi., Do 08:00-14:00 Uhr
 Di.   08:00-17:00 Uhr
 Fr.   08:00-12:00 Uhr
eingesehen werden.

Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o.g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. Der Widerspruch kann 
auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Gegen die Einziehung der Teilfläche der oben aufgeführten Straße 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, 
eingelegt werden, wo auch die Verfügung mit Begründung sowie ein 
Planauszug in der Zeit von:
 Mo., Mi., Do 08:00-14:00 Uhr
 Di.   08:00-17:00 Uhr
 Fr.   08:00-12:00 Uhr
zur Einsichtnahme offen liegen.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Öffentliche Auslegung Bestandsverzeichnisse für  
Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen

Einziehung Semmelweisstraße (Teilfläche)

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der 
unten näher bezeichnete Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungsbeschrän-
kung:

OT Holzhausen
Walter-Markov-Ring (Teilfläche), Teilflächen der Flurstücke 139/3, 
139/4, 139/9, 139/10 und 139/11 jeweils der Gemarkung Holzhausen 
von Walter-Markov-Ring bis Kärrnerstraße, Gesamtlänge ca. 800 m, 
Eigentümerweg.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Verkehrsfläche kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer 
Form nach dem Signaturgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail 
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73, 0341-1 23 76 65 oder 0341-
1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Widmung Walter-Markov-Ring (Teilfläche)

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Gemäß § 7 (2) des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. 
Januar 1993, in der aktuellen Fassung, wird die nachstehende Teilfläche 
des beschränkt öffentlichen Weges (Fußgänger- und Fahrradverkehr) 
in eine Ortsstraße unbeschränkt umgestuft.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 

OT Anger-Crottendorf
Krönerstraße (Teilfläche), Teilflächen der Flurstücke 480, 481, 389 
und 504 jeweils Gemarkung Crottendorf, zwischen Karl-Vogel-Straße 
bis Höhe Flurstück 467 Gemarkung Crottendorf, ca. 70 m, Ortsstraße 
unbeschränkt.
Die Umstufung erfolgt auf der Grundlage des § 7 (2) SächsStrG.

Gegen die Umstufung der oben aufgeführten Straßen kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser 
kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der 
unten näher bezeichnete Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.

Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungsbeschrän-
kung:

OT Lindenau

Weg 7002, Teilflächen der Flurstücke 786/b und 586/2 jeweils der Ge-
markung Lindenau von Endersstraße bis Gießerstrasse, Gesamtlänge ca. 
85 m, beschränkt-öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr).

Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, 
wo auch die Verfügung mit Begründung und ein Plan über die Lage 
der betreffenden Straßen in der Zeit von::
 Mo., Mi., Do 08:00-14:00 Uhr
 Di.   08:00-17:00 Uhr
 Fr.   08:00-12:00 Uhr
zur Einsichtnahme offen liegen.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich.
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer Form nach 
dem Signaturgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung der oben aufgeführten Verkehrsfläche kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer 
Form nach dem Signaturgesetz mittels absenderbestätigter De-Mail 
unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1 23 76 73, 0341-1 23 76 65 oder 0341-
1 23 76 44 an der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Umstufung Teilabschnitt Krönerstraße

Widmung Weg 7002, Teilflächen

Alle Eigentümer/-innen von Grundbesitz und alle Gewerbesteuerpflich-
tigen werden auf die Fälligkeit der Steuern am 15. August 2021 
hingewiesen. Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe des entsprechenden 
Buchungszeichens im Verwendungszweck der Zahlung zu überweisen.

Die Stadt Leipzig verschickt Grundsteuerbescheide nur noch bei Ände-
rungen. Diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 
erhalten, haben in der gleichen Weise Grundsteuer zu entrichten, wie 
im letzten übersandten Steuerbescheid geregelt. Die Steuerfestsetzung 
erfolgte zum Jahresbeginn per öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt.

Bei einem Eigentümerwechsel ist zu beachten, dass der ehemalige Eigen-
tümer nach den rechtlichen Bestimmungen für die rechtzeitige und 

Öffentlicher Hinweis zur Fälligkeit der  
Grund- und Gewerbesteuer

vollständige Entrichtung der Grundsteuer verantwortlich bleibt, bis er 
einen Bescheid erhält, aus dem das Ende der Steuerpflicht hervorgeht.
Für regelmäßig zu zahlende Abgaben empfiehlt die Stadtkasse die Erteilung 
eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug immer pünktlich 
zur Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man die Terminüberwachung 
nicht selbst übernehmen, spart sich den Aufwand für die Überweisung 
und kann verhindern, dass man in Verzug gerät.

Das Formular kann bei der Stadtkasse angefordert oder über www.leipzig.
de, Suchbegriff: „SEPA“ abgerufen werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse gern 
zur Verfügung. ■

mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
mailto:%20info%40leipzig.de-mail.de?subject=
http://www.leipzig.de
http://www.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
24.06.2021 den Bebauungsplan Nr. 398 „Parkstadt Dösen“ (Vorlage 
Nr. VII-DS-01987) beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht. Er ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann wie unten 
angegeben kostenlos für die Dauer von zwei Wochen eingesehen 
werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Südost, im Ortsteil Meusdorf, 
westlich der Chemnitzer Straße (entsprechend kartenmäßiger Dar-
stellung). 

Mit dem Bebauungsplan soll die beabsichtigte Umnutzung der histori-
schen Krankenhausanlage in einen Wohnstandort einschließlich Kinder-
tagesstätte und Nahversorger planungsrechtlich vorbereitet werden.

Der Bebauungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung können im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden
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Bebauungsplan Nr. 398  
„Parkstadt Dösen“, Leipzig Südost

Satzungsbeschluss
  Mo./Mi.  8.00-15.00 Uhr  
  Di./Do.       8.00-16.00 Uhr
  Fr.        8.00-12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinfo.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-01987) einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 398 „Parkstadt Dösen“ (fett um-
randet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 14.10.2020 bestimmt, 
dass gemäß § 6 Absatz 6 BauGB die Neubekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans in der Fassung, die er durch die an diesem Tag 
beschlossene Änderung erfahren hat, zu erfolgen ist (Vorlage Nr. 
VII-DS-00396). 
Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden. Im Internet ist der Beschluss über das Ratsinfor-
mationssystem der Stadt Leipzig einsehbar.
Die Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes erfolgte bereits 
im Amtsblatt Nr. 2/2021 vom 31.01.2021.
Aufgrund eines redaktionellen Fehlers bei der Erstellung der veröffent-
lichten Planzeichnung des Flächennutzungsplans wird die Bekannt-
machung hiermit wiederholt. 
Der Flächennutzungsplan, zuletzt bekannt gemacht am 16.05.2015, 
wird hiermit in seiner aktuellen Fassung einschließlich aller bis zum 
14.10.2020 erfolgten Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen, 
neu bekannt gemacht. 
Er kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der oben genannten Dienst-
stunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Leipzig ist in seiner aktuellen 
Fassung auch über www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtent-
wicklung/flaechennutzungsplan verfügbar.

Rechtsbehelf:
Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-

gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-

letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. 
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Nach § 4 Abs. 5 der SächsGemO sind diese Vorschriften für den Flä-
chennutzungsplan entsprechend anzuwenden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Neubekanntmachung  
des Flächennutzungsplans 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben der  
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH „Landsberger 

Straße von Coppiplatz bis Hans-Oster-Straße“

Die Landesdirektion Sachsen führt auf Antrag der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe (LVB) GmbH für das oben genannte Vorhaben ein 
Planfeststellungsverfahren nach § 28 und § 29 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) in Verbindung mit § 73 des Verwaltungsverfahrens- 
gesetzes (VwVfG) und § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens und des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) durch.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH beabsichtigt die Aufwei-
tung der Gleisanlagen im Zuge der Landsberger Straße im Abschnitt 
zwischen Coppiplatz und Hans-Oster-Straße für den Einsatz von 2,40 m 
breiten Wagenzügen. In diesem Zusammenhang ist die Verbreiterung 
des besonderen Bahnkörpers zwischen Viertelsweg und Hans-Os-
ter-Straße auf eine Breite von mindestens 6,20 m erforderlich. Daraus 
resultierend sind geometrische Anpassungen bzw. Änderungen an der 
stadtein- und stadtauswärtigen Haltestelle Viertelsweg notwendig.

Parallel zur Gleisbaumaßnahme ist seitens des Verkehrs- und Tief-
bauamtes der Stadt Leipzig der zum Teil grundhafte Ausbau der 
Fahrbahn vorgesehen. Diese Straßenbaumaßnahme ist jedoch nicht 
Gegenstand dieser Planung.

Für die Baumaßnahme ist kein Grunderwerb erforderlich. Der Aus-
bau findet vollständig innerhalb der Straßenflurstücke statt. An den 
vorhandenen Wohngebäuden werden insgesamt 16 neue Wandbe-
festigungen montiert.

Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) besteht für das Vorhaben nicht. 
Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unterlagen 
über die Auswirkungen des Vorhabens vorgelegt, die Bestandteil der 
nachfolgend aufgeführten Auslegungsunterlagen sind:
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Unterlage 
Nr.

Bezeichnung der Unterlage

Teil A - Vorhabensbeschreibung
01 Erläuterungsbericht 
Teil B - Planteil
02 Übersichtskarte
03 Übersichtslageplan (Gebietsnutzung /Baustrecke)
05 Lageplan
06 Höhenplan
07 Lageplan der Immissionsschutzmaßnahmen
10
10.1
10.2

Grunderwerb
Grunderwerbsplan
Grunderwerbsverzeichnis

11
11.1
11.2

Regelungen
Lageplan zum Regelungsverzeichnis
Regelungsverzeichnis

Teil C – Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen
14 Querschnitte (Ermittlung der Belastungsklasse/

Regelquerschnitte)
16
16.1

Sonstige Pläne
Koordinierter Leitungsplan

17 Immissionstechnische Untersuchungen
18 Wassertechnische Untersuchungen
19
29.2

Umweltfachliche Untersuchungen
Einzelfallprüfung nach UVPG

20 Geotechnische Untersuchungen
21
21.1
21.2

Sonstige Gutachten
Grobkonzeption Verkehrsführung während der 
Bauzeit
Übersichtslageplan zur Verkehrsführung während 
der Bauzeit

Teil D – Nachweise
22 Verkehrsqualität
23 Verkehrssicherheit
24 Wirtschaftlichkeit

Die Antragsunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in 
der Zeit 

vom 23. August 2021 bis einschließlich 22. September 2021
in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadt-
planungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.

Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten Zeitraum, zur angemes-
senen Berücksichtigung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen 
im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, ein 
Hygienekonzept umgesetzt wird und dadurch bei hohem Besucher-
aufkommen Wartezeiten nicht ausgeschlossen werden können. Um 
telefonische Voranmeldung wird gebeten.

Des Weiteren sind die Bekanntmachung sowie die Antragsunterlagen  
während des vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung (Rubrik Infrastruktur – Straßenbahnen) einsehbar. 
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 

bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist – bis 
einschließlich 6. Oktober 2021 – bei der Landesdirektion Sachsen 
(Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder der 
Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei der 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erheben. 

Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur unter der E-Mail-Adresse post@lds.

sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur elektronisch über-
mittelt werden (z. B. E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur), 
sind unwirksam und bleiben daher unberücksichtigt.
Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf der Frist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG in Ver-
bindung mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG und § 29 Abs. 4 Satz 1 PBefG). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer 
Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Andernfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 

der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG in Verbindung 
mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG von der Auslegung des Plans. 

3. Die Anhörungsbehörde kann von einer förmlichen Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen absehen 
(§ 29 Abs. 1a Nr. 5 PBefG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben bzw. bei 
gleichförmigen Einwendungen der Vertreter im Sinne von Nr. 1 dieser 
Bekanntmachung, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. 
Sind mehr als 50 derartige Benachrichtigungen vorzunehmen, können 
diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die 
der Planfeststellungsbehörde zu übergeben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin 
ist nicht öffentlich.
4. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die 

Erhebung von Einwendungen, die Teilnahme am Erörterungster-
min oder durch eine Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. 

7. Vom Beginn der Auslegung der Pläne tritt für die vom Plan betrof-
fenen Flächen die Veränderungssperre nach § 28a Abs. 1 PBefG in 
Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Trägerin des 
Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen 
zu (§ 28a Abs. 3 PBefG). 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen bezogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen 
erhebt solche Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und 
im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion 
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestim-
mungen zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden der Vorha-
benträgerin übermittelt. Die entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Informationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 
und 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere 
welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter 
dem folgenden Link: https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (–> 
Unterlagen –> Planfeststellungsverfahren Infrastruktur). Der be-
hördliche Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen ist 
wie folgt erreichbar: Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion 
Sachsen, 09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Telefon:  
+49 371/532-0. ■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:post@lds.sachsen.de
mailto:post@lds.sachsen.de
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz@lds.sachsen.de
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Balkonanbau, Waldstraße 23 c“, 
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2100/a

Gemäß § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.07.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-006091-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Balkonanbau, Waldstraße 
23 c“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2100/a, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abteilung Zentrum/Sonderbauten, 
Sachgebiet Zentrum; Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig (Besucher-
anschrift: Prager Straße 118 - 122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-
Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. Die Frist wird 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion 
Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 (3) Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Baugeneh-
migung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 
(3) Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 (3) Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig, Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden.
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 68 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung der Gewerbefläche 
zu einer Spielhalle und Werkstatt für Dekorationsarbeiten,  
Schaufensterwerbung und Werbung im Allgemeinen sowie  
einen Abstellraum für die Werkstatt Gutenbergplatz 1D“,  

Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 4451/1

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-003996-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung der Gewerbe-
fläche zu einer Spielhalle und Werkstatt für Dekorationsarbeiten, 
Schaufensterwerbung und Werbung im Allgemeinen sowie einen 
Abstellraum für die Werkstatt Gutenbergplatz 1D“, Leipzig, Ge-
markung Leipzig, Flurstück 4451/1, im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/Sonderbauten, SG 
Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 88 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Benachrichtigung gemäß § 70 Abs. 1 Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fas-

sung zu baurechtlichen Entscheidungen: „Neubau eines Apartmentho-
tels mit Tiefgarage, Apels Garten 4, 6, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 

Flurstücke 2241, 4970

Für das beim Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt 
Leipzig als unterer Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-000134-SB-63.20-JAP vorliegende Baugesuch: „Neubau eines 
Apartmenthotels mit Tiefgarage, Apels Garten 4, 6, Leipzig, Gemar-
kung Leipzig, Flurstücke 2241, 4970, sind die im Folgenden benannten 
bauaufsichtlichen Entscheidungen beantragt worden.

Die Eigentümer der benachbarten Grundstücke werden gemäß § 70 
Abs. 1 SächsBO benachrichtigt, da der Antrag auf Baugenehmigung 
auch Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen beinhaltet. Es wurden 
folgende Ausnahmen und Befreiungen beantragt:

Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

des Bebauungsplanes Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der für das Teilgebiet 2 festgelegten Traufhöhen für Neu-
bauten von 9 bzw. 15 Metern dahingehend, dass ein zusätzliches 
Staffelgeschoss zugelassen wird

Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der für den Geltungsbereich mit Ausnahme des Baugebietes 
4 festgelegten Wohnungsanteils von mindestens 20 % der zulässigen 
Geschossfläche dahingehend, dass eine reine Hotelnutzung zugelas-
sen wird

Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der für das Teilgebiet 2 festgelegten Grundflächenzahl von 0,5 
dahingehend, dass entsprechend den planungsrechtlichen Festsetzun-
gen ausnahmsweise eine Grundflächenzahl von 0,59 zugelassen wird

Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der im zeichnerischen Teil A für das Teilgebiet 2 festgelegten 
Lage der Tiefgaragenzufahrt dahingehend, dass deren Verschiebung 
an die südöstliche Baugrenze zugelassen wird

Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 112.1 „Dittrichring – östlicher Teilbereich“ 
bezüglich der im zeichnerischen Teil A für das Teilgebiet 2 festgelegten 
Baugrenze dahingehend, dass deren Überschreitung von der an die süd-
östliche Baugrenze verschobenen Tiefgaragenzufahrt zugelassen wird

Nachfolgend aufgeführte Bauvorlagen sind zu Ihrer Information 
beigefügt:

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Falls Ihrerseits Einwände bestehen, können Sie diese innerhalb von 2 
Wochen nach dieser Bekanntmachung beim Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege (s. o.) schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. 

Akteneinsicht ist ebenfalls innerhalb dieser Frist bei o. g. Hausanschrift 
möglich. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen wollen, ist eine telefo-
nische Terminabsprache zu empfehlen.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Benachrichtigung der Eigentümer der benachbarten Grund-

stücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBO wird aufgrund der 
großen Anzahl der zu benachrichtigenden Nachbarn durch diese 
Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Benachrichtigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Verfahrensakte kann im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches Rathaus, Prager Straße 
118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 92 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  

Vorbescheids für das Vorhaben: „Hochhaus an der Parthe – Errichtung 
eines Bürogebäudes mit Einzelhandel und Tiefgarage, Uferstraße,  
Gerberstraße 15“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2931/9

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 15.07.2021 unter dem Akten-
zeichen 63-2021-002858-BV-63.20-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Hochhaus an der Parthe – Errichtung 
eines Bürogebäudes mit Einzelhandel und Tiefgarage, Uferstraße, 
Gerberstraße 15“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2931/9, 
ist erteilt.

(2) Folgende Abweichung wurde zugelassen: Abweichung nach § 67 
Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen des § 6 Abs. 2 Satz 1 SächsBO 
gegenüber dem Grundstück Flurst.-Nr. 2931/10 (Abstandsflächen 
müssen auf dem Grundstück selbst liegen)

(3 Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/Sonderbauten, SG 
Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 92 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 09/2021 · 24.07.2021

20

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer  
Bürofläche in zwei Wohneinheiten, Dimpfelstraße 25“, Hinterhaus, 

Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 335s
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.07.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-002627-VV-63.40-GAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer 
Bürofläche in zwei Wohneinheiten, Dimpfelstraße 25“, Hinterhaus, 
Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 335s, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 96 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Antrag auf nachträgliche  
Genehmigung einer Nutzungsänderung (Gewerbe zu Wohnen);  

nachträgliche Genehmigung des Spitzbodenausbaus mit Einbau von 
Gauben; Nachbesserung von Brandschutzmaßnahmen,  

Raimundstraße 10 HH“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 991/2

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-004073-VV-63.30-SRO einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Antrag auf nachträgliche 
Genehmigung einer Nutzungsänderung (Gewerbe zu Wohnen); 
nachträgliche Genehmigung des Spitzbodenausbaus mit Einbau von 
Gauben; Nachbesserung von Brandschutzmaßnahmen, Raimund-
straße 10 HH“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 991/2, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 20 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung und Sanierung  
des Mehrfamilienhauses mit Balkonen und Aufzugseinbau,  
Blumenstraße 54“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 656

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.07.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-002276-VV-63.30-HAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung und Sanie-
rung des Mehrfamilienhauses mit Balkonen und Aufzugseinbau, 
Blumenstraße 54“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 656, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 2 Doppelhäusern, 
Errichtung von 4 PKW Garagen, Errichtung von 2 Carports, Errichtung 
von 2 oberirdischen Stellplätzen, Auenblickstraße“, Leipzig, Gemar-

kung Stahmeln, Flurstücke 180/29, 182/27

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.07.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-007628-VV-63.30-HAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung von 2 Dop-
pelhäusern, Errichtung von 4 PKW Garagen, Errichtung von 2 
Carports, Errichtung von 2 oberirdischen Stellplätzen, Auenblick-
straße“, Leipzig, Gemarkung Stahmeln, Flurstücke 180/29, 182/27, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 72 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer Baugenehmigung 

für das Vorhaben „Sanierung des Wohngebäudes  
inkl. Zusammenlegung der Wohnungen in 2. und 3. OG,  

Ausbau Teilfläche DG und Anbau neuer Balkonanlage, Flurstück 236/k, 
Gemarkung Sellerhausen, Plaußiger Straße 8“ 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in der derzeit gültigen 
Fassung wird Folgendes bekannt gemacht: Das Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbehörde 
hat mit Bescheid vom 16.07.2021 die Baugenehmigung mit dem Akten-
zeichen 63-2021-001736-VV-63.40-TWE im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 SächsBO mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung des Wohn-
gebäudes inkl. Zusammenlegung der Wohnungen in 2. und 3. OG, 
Ausbau Teilfläche DG und Anbau neuer Balkonanlage“, Flurstück 
236/k, Gemarkung Sellerhausen, Plaußiger Straße 8 mit einer Ab-
weichung von den Regelungen über die Barrierefreiheit sowie mit 
Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagenvorbehalt) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Genehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Nordost; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann 
auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird. 

Hinweis: 
Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benachbarter 
Grundstücke gem. § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund der großen 
Anzahl von Nachbarn, denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der Baugeneh-
migung an die Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt. Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch 
gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
betroffene Nachbarn im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungszeiten einsehen. Um eine 
telefonische Anmeldung bei dem zuständigen Sachbearbeiter, Herrn 
Weiß, Tel. 1 23 52 44, wird gebeten (Öffnungszeiten: Mo 9.00-12.00 
Uhr, Di. 9.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr, Do. 9.00-12.00 Uhr, Mi., Fr. 
nach Vereinbarung). ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Carports  
mit drei Stellplätzen, Michael-Kazmierczak-Straße 14,  

Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 315/w
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 20.07.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-004404-VV-63.30-JBO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung eines Carports 
mit drei Stellplätzen, Michael-Kazmierczak-Straße 14, Leipzig, Ge-
markung Gohlis, Flurstück 315/w, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

- Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager unter der Telefonnummer: 0341/1 23-52 40 gebeten.■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung ehemalige Fabrik,  
mit Errichtung von drei zusätzlichen Geschossen für 6 Wohneinheiten,  
Anbau eines Treppenhauses, Einbau von 2 Aufzügen, Errichtung von  

2 oberirdischen Stellplätzen für Pkw und 12 für Fahrräder, Holbeinstraße 24“, 
Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 30u

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.05.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-011596-VV-63.31-DSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1 Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aufstockung ehemalige 
Fabrik“ mit Errichtung von drei zusätzlichen Geschossen für 6 
Wohneinheiten, Anbau eines Treppenhauses, Einbau von 2 Auf-
zügen, Errichtung von 2 oberirdischen Stellplätzen für Pkw und 12 
für Fahrräder, Holbeinstraße 24“, Leipzig, Gemarkung Schleußig, 
Flurstück 30u, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurs-
tücksnummern)

Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-

lagenvorbehalte. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Südwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
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info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 22 gebeten. ■
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